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Kurzfassung 

Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützt der Bund seit 2008 das Berggebiet, den ländli-
chen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung des Strukturwandels. Im Kanton Solo-
thurn beauftragte der Kantonsrat den Regierungsrat am 29. Januar 2019 mit der Ausarbeitung 
eines NRP-Umsetzungsprogramms für die Programmperiode 2020 – 2023. Ein solches Umset-
zungsprogramm ist eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme des Kantons an der NRP. 

Die NRP hat das Ziel, die Standortvoraussetzungen für unternehmerische Aktivitäten zu verbes-
sern, indem sie konkrete Projekte mit A-fonds-perdu-Beiträgen zur Förderung von Innovatio-
nen, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in den Zielregionen unterstützt. Der Bund ver-
doppelt jeden Betrag, den der Kanton in ein NRP-Projekt steckt. Letztlich zielt die NRP darauf 
ab, einen Beitrag zum Erhalt der dezentralen Besiedlung, dem Abbau von regionalen Disparitä-
ten und zur Schaffung sowie Erhaltung von Arbeitsplätzen zu leisten.   

Wir verstehen die NRP primär als ein Instrument zur Implementierung der kantonalen Standort-
strategie 2030, welche wir im Januar 2019 verabschiedet haben. Die Umsetzung der NRP für den 
Kanton Solothurn sieht zwei Förderschwerpunkte mit je drei Handlungsfeldern für den Zeit-
raum 2020 – 2023 vor: 
 

Wertschöpfungssystem Tourismus im ländlichen Raum 
          Handlungsfeld 1: Innovative touristische Angebote entwickeln  
          Handlungsfeld 2: Digitale Kompetenzen im Tourismus stärken  
          Handlungsfeld 3: Strukturen und regionale Kooperationen optimieren 

Wertschöpfungssystem Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen Raum 
         Handlungsfeld 1: Fachkräfte aktivieren und qualifizieren  
         Handlungsfeld 2: Kooperationen stärken und Wertschöpfungsketten verlängern 
         Handlungsfeld 3: Innovationen in den KMU fördern 

Innerhalb dieser Handlungsfelder können Projekte initiiert werden. Als Projektträger kommen 
Vereine, Verbände, Gruppen von Unternehmen, Gruppen von Gemeinden oder Kombinationen 
wie Privat Public Partnerships in Frage. Diese können ab dem 1. Januar 2020 einen Projektantrag 
beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Wirtschaftsförderung, einreichen.    

Als Anschubfinanzierung für Projekte sehen wir für die gesamte Programmperiode von vier Jah-
ren A-fonds-perdu-Beiträge von max. 2 Mio. Franken vor. Die Hälfte davon – also 1 Mio. Franken 
– kommt vom Bund. Zusätzlich muss die Finanzierung für jedes Projekt zu mindestens einem 
Drittel über Drittmittel gedeckt werden. 
 

CHF Bund Kanton Total Bund  

und Kanton  

mind. Dritt- 
mittel 

Total inkl. 
Drittmittel 

Förderschwerpunkt 1 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Förderschwerpunkt 2 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Summe 1'000'000 1'000'000 2'000'000 1'000'000 3'000'000 

 

Abbildung 1: Mittelallokation nach Förderschwerpunkten und Finanzierungsquelle 
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Für die Umsetzung der NRP im Zeitraum 2020 – 2023 soll von Seiten des Kantons Solothurn ein 
Verpflichtungskredit in der Höhe von insgesamt 1 Mio. Franken für A-fonds-perdu-Beiträge zur 
Verfügung gestellt werden. Das Umsetzungsprogramm zur Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kan-
ton Solothurn für die Periode 2020 – 2023 muss bis am 31. Juli 2019 beim Bund eingereicht wer-
den. Es bildet die Basis für die Verhandlungen der Programmvereinbarung in der zweiten Jah-
reshälfte 2019 zwischen Bund und Kanton. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Umsetzung der Neuen Re-
gionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn in der Umsetzungsphase 2020 – 2023. 

1. Ausgangslage 

1.1 Ziel und Zweck der Neuen Regionalpolitik (NRP) 

Den Strukturwandel zu bewältigen, ist für ländliche Regionen oft schwieriger als für die Zen-
tren. Die Neue Regionalpolitik (NRP) ist ein Instrument des Bundes, mit dem er seit 2008 das 
Berggebiet, den ländlichen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung des Strukturwan-
dels unterstützt. Im Vordergrund stehen die regionale Innovationsförderung und der Tourismus. 

Die NRP hat das Ziel, die Standortvoraussetzungen für unternehmerische Aktivitäten zu verbes-
sern. Sie fördert Innovationen, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in den Zielregionen. 
Damit leistet die NRP einen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und trägt 
indirekt dazu bei, die dezentrale Besiedlung in der Schweiz zu erhalten und die regionalen Dis-
paritäten abzubauen. 

1.2 Einordnung des kantonalen Umsetzungsprogramms 

Der Bund formuliert in einem achtjährigen Mehrjahresprogramm die Förderinhalte, Förder-
schwerpunkte und Selektionskriterien. Aus diesen Vorgaben erarbeiten die Kantone vierjährige 
Umsetzungsprogramme. Sie bilden den verbindlichen Rahmen, an welchem sich die Akteure zu 
orientieren haben.  

In diesem Umsetzungsprogramm werden kantonsspezifische Ziele, Schwerpunkte und Hand-
lungsachsen definiert. Kantone, die in der Programmphase 2020 – 2023 an der NRP partizipieren 
möchten, müssen bis spätestens am 31. Juli 2019 ein Umsetzungsprogramm mit einem Finanzie-
rungsantrag beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO einreichen. 

1.3 NRP im Kanton Solothurn 

Der Kanton Solothurn partizipierte zwischen 2012 und 2015 bereits einmal an der NRP. Aus 
Spargründen hatte der Regierungsrat mit RRB Nr. 2013/2281 vom 9. Dezember 2013 beschlossen, 
die Umsetzung der NRP nicht weiterzuführen. Mit KRB Nr. A0042/2018 vom 29. Januar 2019 be-
auftragte der Kantonsrat den Regierungsrat damit, ein Umsetzungsprogramm für die Periode 
2020 – 2023 auszuarbeiten.  

Gemäss Artikel 1 der Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 2007 (VRP; SR 
901.021) zählt der Kanton Solothurn zu den urbanen und nicht zu den ländlichen Kantonen, 
weshalb er nicht Teil des NRP-Perimeters ist.1)  Gemäss Artikel 1 Absatz 2 der VRP kann das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Kantone unter gewissen Voraussetzungen doch in den 
örtlichen Wirkungsbereich aufnehmen. Wir sind der Ansicht, dass diese Bedingungen erfüllt 
sind. Denn der Kanton Solothurn weist strukturelle Schwächen auf, die trotz seines urbanen 
Charakters für ländliche Regionen typisch sind. In diese Kategorie fallen beispielsweise die ver-
hältnismässig tiefe Innovations- und Exportdynamik sowie die relativ niedrige Quote bei den 

 ________________  

1) Vom Wirkungsbereich ausgeschlossen sind abgesehen vom Kanton Solothurn die Kantone Zürich, Zug, Basel-Stadt, Basel-
Land, Genf und weite Teile des Kantons Aargau. 
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Hochqualifizierten. Die NRP ist vom Bund so konzipiert, dass sie genau bei diesen Schwachstel-
len anknüpft. 

Basierend auf diesen Überlegungen beantragen wir, den ganzen Kanton in den NRP-Perimeter 
aufzunehmen. Für die Städte ist die Durchführung von NRP-Projekten jedoch nur in Zusammen-
arbeit mit Akteuren aus ländlichen Räumen möglich oder nur dann, wenn bei der Projekteinga-
be eine positive Wirkung für die umliegenden ländlichen Gebiete zu erwarten ist. 

1.4 Vernehmlassungsverfahren 

Die Regionalpolitik hat zahlreiche Schnittstellen zu anderen Politfeldern – entsprechend zahl-
reich sind die Anspruchsgruppen der NRP. Die Regionen und die relevanten Interessengruppen 
hatten im Januar 2019 die Möglichkeit an einem für sie konzipierten Workshop, ihre Ideen und 
Vorstellungen einzubringen.  

Innerhalb der Verwaltung war die Abteilung Wirtschaftsförderung mit der Ausarbeitung des 
Umsetzungsprogramms beauftragt. Sie konsultierte die verwaltungsinternen Spezialisten von 
Bund und Kanton, um sicherzustellen, dass das Umsetzungsprogramm mit den übergeordneten 
Strategien und Konzepten kohärent ist. Die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Nachhaltig-
keit wurde durch externe Nachhaltigkeitsexperten nachgewiesen. 

Den Ämtern wurde die Möglichkeit einer Stellungnahme im Rahmen eines Mitberichtsverfah-
rens gegeben. Es wurde kein öffentliches Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.    

2. Umsetzungsprogramm Neue Regionalpolitik im Kanton Solothurn  

2020 – 2023 

Wir verstehen die NRP als ein Instrument, mit welchem einerseits die Umsetzung der kantonalen 
Standortstrategie 2030 und andererseits die Entwicklung der Regionen sowie die Erreichung 
übergeordneter regionaler Ziele unterstützt wird.  

Für die Umsetzung der NRP haben wir folgende Leitsätze definiert: 

Leitsätze: 

(1) Wir verstehen die NRP als ein Instrument, mit dem wir im Sinne der Standortstrategie  
             2030 die Regionen zum Leben und Investieren attraktivieren. 

(2) Wir streben danach, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum       
             zu steigern und fördern die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Zentren sowie   
             den ländlichen Räumen.  

(3) Mit der NRP stärken wir die Standortqualität und die Rahmenbedingungen in den ein- 
             zelnen Regionen, indem wir auf unseren Stärken und Chancen aufbauen. 

(4) Mit Anschubfinanzierungen fördern wir nachhaltige, klar umrissene Projekte in den Re-   
             gionen, die im ländlichen Tourismus sowie in der Industrie, im Gewerbe und bei den     
             Dienstleistungen die Innovationskraft erhöhen, das Arbeitskräftepotential besser aus- 
             schöpfen und die Digitalisierung vorantreiben. 

Innerhalb dieser Leitsätze fokussieren wir auf die zwei wichtigsten Wertschöpfungssysteme im 
ländlichen Raum, deren strukturelle Schwächen mit der NRP reduziert werden sollen, damit die 
Regionen ihr wirtschaftliches Potential besser entfalten können. Es handelt sich um die Wert-
schöpfungssysteme "Tourismus im ländlichen Raum" und "Gewerbe, Industrie und Dienstleis-
tungen im ländlichen Raum".   
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Jedes Wertschöpfungssystem zeichnet sich durch ganz spezifische Chancen und Herausforde-
rungen aus, aus denen für jeden Förderschwerpunkt je drei spezifische Handlungsfelder defi-
niert wurden. Innerhalb dieser Handlungsfelder können Projekte mit A-fonds-perdu-Beiträgen 
aus dem Budget der NRP realisiert werden. Im allgemeinen Fokus steht die Anschubfinanzierung 
von Projekten zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, Projekten im Rahmen der Digitalisierung 
und zur Ermöglichung neuer Produkte im Tourismus.  

Für die Umsetzung der NRP haben wir folgende Förderschwerpunkte definiert: 

Wertschöpfungssystem Tourismus im ländlichen Raum   

Handlungsfeld 1: Innovative touristische Angebote entwickeln  

Handlungsfeld 2: Digitale Kompetenzen im Tourismus stärken  

Handlungsfeld 3: Strukturen und regionale Kooperationen optimieren 

Wertschöpfungssystem Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen Raum 

Handlungsfeld 1: Fachkräfte aktivieren und qualifizieren  

Handlungsfeld 2: Kooperationen stärken und Wertschöpfungsketten verlängern 

Handlungsfeld 3: Innovationen in den KMU fördern 

Neben der Standortstrategie 2030 bestehen auf kantonaler Ebene mehrere der NRP über- und 
nebengeordnete Konzepte und Strategien, wie beispielsweise der Legislaturplan 2017 – 2021 
oder der kantonale Richtplan. Der Analyseteil des NRP-Umsetzungsprogramms zeigt auf, dass 
die NRP im Einklang mit den Zielsetzungen dieser Strategien und Konzepte ist und sie ideal er-
gänzt. 

3. Auswirkungen 

Aufgrund des wirtschaftlichen Potenzials des Kantons Solothurn sowie aufgrund der Erfahrun-
gen anderer Kantone erwarten wir, dass sich die Umsetzung der NRP insgesamt positiv auf die 
Entwicklung der Beschäftigung, der Unternehmensgründungen und des Einkommens in den 
ländlichen Räumen des Kantons Solothurn auswirkt. Neben diesen aus volkswirtschaftlicher 
Sicht positiv zu beurteilenden Effekten bietet die NRP – gemäss der Prüfung auf die Vereinbar-
keit mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung – auch Chancen in den Bereichen Ge-
sellschaft und Umwelt, den Kanton Solothurn positiv zu beeinflussen. 

3.1 Personelle und finanzielle Konsequenzen 

Für die Umsetzung der NRP sehen wir A-fonds-perdu-Beiträge von insgesamt 2 Mio. Franken für 
den gesamten Zeitraum von 2020 – 2023 vor. Bund und Kanton steuern aufgrund des Äquiva-
lenzprinzips je 1 Mio. Franken bei. Wir erwarten, dass sich Empfängerinnen und Empfänger der 
Finanzhilfen angemessen mit eigenen Mitteln am Vorhaben beteiligen. Für die Finanzierung al-
ler Projekte und Programme sollen sie mindestens einen Drittel der Finanzierung übernehmen. 
Auf diese Art und Weise stehen für die NRP-Umsetzung - insgesamt mindestens 3 Mio. Franken 
zur Verfügung. Für die Sicherstellung der Drittmittel ist der Projektträger verantwortlich.  
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CHF Bund Kanton Total Bund  

und Kanton  

mind. Dritt- 
mittel 

Total inkl. 
Drittmittel 

Förderschwerpunkt 1 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Förderschwerpunkt 2 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Summe 1'000'000 1'000'000 2'000'000 1'000'000 3'000'000 
 

Abbildung 2: Mittelallokation nach Förderschwerpunkten und Finanzierungsquelle 

Für die Umsetzung der NRP soll seitens des Kantons Solothurn im Zeitraum 2020 – 2023 ein Ver-
pflichtungskredit in der Höhe von insgesamt 1 Mio. Franken für A-fonds-perdu-Beiträge zur Ver-
fügung gestellt werden. Für die Aktivitäten im Rahmen der NRP und die dafür benötigten fi-
nanziellen Mittel in Form eines Verpflichtungskredits wird in der Globalbudgetvorlage des Amts 
für Wirtschaft und Arbeit beim Kapitel "Finanzströme und Investitionen ausserhalb Global-
budget" eine Finanzgrösse "Neue Regionalpolitik 2020 – 2023" definiert. 

Personelle Auswirkungen ergeben sich in Form von Personalaufwand v.a. für das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit. Der Aufwand für die Umsetzung liegt erfahrungsgemäss zwischen 60 und 80 
Stellenprozenten je nach Umsetzungsphase. Diese fallen in erster Linie bei der Abteilung Wirt-
schaftsförderung an, die mit der Umsetzung und dem Controlling des Umsetzungsprogramms 
beauftragt ist. Sie fallen aber auch im Bereich Betriebswirtschaft an, der mit dem Finanzcontrol-
ling betreut ist, sowie beim Rechtsdienst. Aufwand für andere Ämter und Fachstellen kann in 
Form von projektspezifischen Abstimmungen entstehen. Es gilt zu beachten, dass die mit der 
NRP verbundenen Pflichten und Aufgaben nicht am 31. Dezember 2023 enden. Projektcontrol-
ling und Wirkungsmessung werden auch nach 2023 Ressourcen in Anspruch nehmen. Wie schon 
bei der letzten Umsetzung in den Jahren 2012 – 2015 werden keine neuen Stellenprozente ge-
schaffen. Die Ressourcen gehen mehrheitlich auf Kosten der Abteilung Wirtschaftsförderung – 
insbesondere der Anlaufstelle für die Solothurner Unternehmen (Bestandespflege). 

3.2 Vollzug 

Als Projektträger kommen Vereine, Verbände, Gruppen von Unternehmen, Gruppen von Ge-
meinden oder Kombinationen wie Privat Public Partnerships in Frage. Initianten können ab dem 
1. Januar 2020 einen Projektantrag mit ihrer Projektidee bei der NRP-Fachstelle einreichen. Der 
letzte Eingabetermin für ein Gesuch ist der 31. Juli 2023, damit der Projektantrag fristgerecht 
innerhalb der Programmperiode bearbeitet werden kann. 

 
 

Abbildung 3: Prozess-Projektauswahl 
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Die NRP-Fachstelle ist Koordinations- und Beurteilungsstelle für die Projekte sowie Evaluations-
stelle für das Umsetzungsprogramm. Die NRP-Fachstelle ist eingegliedert in die Abteilung Wirt-
schaftsförderung. Die Entscheidungskompetenz für die Projekte richtet sich nach der Ausgaben-
kompetenz.  

Für jedes bewilligte Projekt arbeitet die NRP-Fachstelle eine Leistungsvereinbarung mit dem Pro-
jektträger aus. Sie ist die Grundlage für das Controlling und die spätere Evaluation des Umset-
zungsprogramms. Der Prozess für die Projektauswahl ist im Umsetzungsprogramm detailliert 
beschrieben. 

3.3 Wirkung auf die Volkswirtschaft 

Wir erwarten, dass sich die Umsetzung der NRP innerhalb der beiden Schwerpunkte positiv auf 
Beschäftigung, Wertschöpfung und Innovationskraft auswirken wird. Da die ziel- und wirkungs-
orientierte Steuerung des Umsetzungsprogramms ein Kernanliegen der NRP ist, wurde für jeden 
Förderschwerpunkt ein Wirkungsmodell entwickelt. Diese Modelle dienen der Programmevalua-
tion und sind entsprechend den Vorgaben des Bundes ausgearbeitet worden.  

Bei der Wirkungsmessung gilt es, die für die Regionalpolitik typischen Verzögerungseffekte so-
wie Kausalitätsprobleme zu berücksichtigen. Die Wirkung eines Projekts kann sich beispielsweise 
erst nach Jahren entfalten und aufgrund globaler und lokaler Effekte kann die Wirkung auf ver-
schiedene Ursachen zurückgeführt werden.  

Die Hürden für die Durchführung von Projekten sind relativ hoch und setzen eine gewisse Vor-
arbeit in die Projektplanung und Mittelbeschaffung voraus. Wir versprechen uns davon eine re-
lativ hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit der Projekte. Es gilt zudem, dass die Zielerreichung 
durch Kanton und Bund regelmässig überprüft wird. 

3.4 Folgen für die Gemeinden 

Für die Gemeinden entstehen durch die NRP keine direkten Kosten. Es ist möglich, dass sich Ge-
meinden und Regionen projektweise als Geber von Drittmitteln in die NRP einbringen.  

3.5 Nachhaltigkeitsbeurteilung  

Eine externe Nachhaltigkeitsbeurteilung des Umsetzungsprogramms nach dem Berner Nachhal-
tigkeitskompass kam zum Schluss, dass die NRP viele Chancen bietet, den Kanton im Sinne von 
Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Um möglichen Zielkonflikten frühzei-
tig entgegenzuwirken, wurden im Umsetzungsprogramm Optimierungsmöglichkeiten für beide 
Förderschwerpunkte definiert.  

4. Rechtliches 

4.1 Rechtmässigkeit 

Auf der Stufe des Bundes ist per 1. Januar 2008 das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die 
Regionalpolitik (SR 901.0) in Kraft getreten. Dieses basiert auf der Botschaft des Bundesrates 
über die Neue Regionalpolitik (NRP) vom 16. November 2005 (BBI 2006 231), welche die Grund-
züge der Neuen Regionalpolitik beschreibt. Im Weiteren sind für die Umsetzung der NRP im 
Kanton Solothurn die folgenden eidgenössischen Grundlagen relevant: 

– Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 2007 (VRP; SR 901.021);   
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– Mehrjahresprogramm des Bundes 2016 – 2023 zur Umsetzung der Neuen Regional-
politik (MJP2), S. 2433 – 2459, in: Botschaft über die Standortförderung 2016 – 2019 
vom 18. Februar 2015 (BBl 2015 2381);     

– Bundesbeschluss zur Festlegung des Mehrjahresprogramms des Bundes 2016 – 2023 
zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) vom 22. September 2015 (BBI 2015 
7413); 

– Botschaft über die Standortförderung des Bundes 2020 – 2023 vom 20. Februar 2019 
(BBI 2019 2365). 

Auf der Ebene des Kantons Solothurn wird die NRP im Rahmen des bestehenden Wirtschafts- 
und Arbeitsgesetzes vom 8. März 2015 (WAG; BGS 940.11) und der Verordnung zum Wirtschafts- 
und Arbeitsgesetz vom 22. September 2015 (VWAG; BGS 940.12) umgesetzt, wonach die Wirt-
schaftsförderung gemäss § 63 Absatz 1 WAG der "strukturell und regional ausgewogenen Ent-
wicklung der Wirtschaft" und gemäss § 63 Absatz 2 WAG deren "Anpassung an den Struktur-
wandel" sowie gemäss § 74 Absatz 2 WAG "der Entwicklung geeigneter Tourismusstrukturen" 
dient. Gemäss § 66 Absatz 1 Buchstabe a und d WAG kann der Kanton geeignete Massnahmen 
zur Standortentwicklung ergreifen sowie Organisationen unterstützen, die zur Standortentwick-
lung beitragen. Die NRP ist im Einklang mit der kantonalen Gesetzgebung, denn sie hat die An-
passung des Strukturwandels unter besonderer Berücksichtigung des Tourismus zum Ziel. 

4.2 Finanzkompetenz 

Für die Umsetzung der NRP im Zeitraum 2020 – 2023 sehen wir insgesamt 2 Mio. Franken A-
fonds-perdu-Beiträge vor. Davon stellen der Bund und der Kanton je die Hälfte zur Verfügung. 
Seitens des Kantons Solothurn sollen für die Umsetzung der NRP im Zeitraum 2020 – 2023 nach 
Abzug der Bundesbeiträge letztlich also Gelder in der Höhe von maximal 1 Mio. Franken A-
fonds-perdu-Beiträge zur Verfügung gestellt werden. 

Gemäss § 72 WAG gilt, dass die für den Vollzug der Wirtschaftsförderung notwendigen Mittel 
im Rahmen des Globalbudgets des Amtes für Wirtschaft und Arbeit beschlossen werden. Sie 
werden in der Globalbudgetvorlage als Finanzgrösse beantragt. Der Verpflichtungskredit wird 
unter der Bedingung ausgelöst, dass der Antrag von den Bundesbehörden bewilligt wird. Bewil-
ligt der Bund den Antrag teilweise, wird der Verpflichtungskredit so angepasst, dass die kanto-
nale Äquivalenzleistung der Unterstützung des Bundes entspricht.  

Es handelt sich dabei um nicht gebundene Ausgaben. Gemäss § 40bis des Kantonsratsgesetzes 
vom 24. September 1989 (BGS 121.1) muss bei Beschlüssen über nicht gebundene Ausgaben 
(Verpflichtungs- und Voranschlagskredite) die Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates zu-
stimmen. Wird beim Ausgabenbeschluss das nötige Quorum nicht erreicht, gilt das Geschäft oh-
ne formelle Schlussabstimmung als abgelehnt. 

Auf der Basis des Umsetzungsprogramms 2020 – 2023 zur NRP im Kanton Solothurn wird der 
Regierungsrat im Sinne des § 33bis Absatz 1 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) ermächtigt, mit dem Bund eine Pro-
grammvereinbarung abzuschliessen. Damit gelangt § 33bis Absatz 2 WoV-G zur Anwendung, 
wonach der Kantonsrat Ausgaben im Zusammenhang mit Programmvereinbarungen abschlies-
send bewilligt. Die jährlichen Fälligkeiten wären diesfalls netto als Voranschlagskredite zu be-
willigen. Damit wären die A-fonds-perdu-Beiträge netto zu bewilligen. 

In dieser Vorlage werden Mittel für die vorgesehenen A-fonds-perdu-Beiträge dem Nettoprinzip 
(nur Beiträge des Kantons ohne Anrechnung der Bundesbeiträge) zum Beschluss unterbreitet. 
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4.3 Zuständigkeit für die Umsetzung 

Für die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik ist das Volkswirtschaftsdepartement zuständig. 
Die Abteilung Wirtschaftsförderung des Amts für Wirtschaft und Arbeit wird die NRP-Fachstelle 
führen und die Aktivitäten im Rahmen der NRP koordinieren. 

5. Erledigung von parlamentarischen Vorstössen 

Mit der Verabschiedung von Botschaft und Entwurf wird nachfolgender, erheblich erklärter und 
überwiesener Auftrag erledigt und kann abgeschrieben werden: 

– Auftrag Anita Panzer (FDP.Die Liberalen, Feldbrunnen) vom 29. Januar 2019: NRP-
Umsetzungsprogramm auch für 2020 bis 2023 (A 0042/2018) 

6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Fürst 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solo-

thurn, 2020 – 2023 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf das Bundesgesetz über die Regionalpolitik vom  
6. Oktober 20061) , die Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 20072) , Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe a, 74 Absatz 1 und 121 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom  
8. Juni 19863) , § 56 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) 
vom 3. September 20034) , § 40bis   des Kantonsratsgesetzes vom 24. September 19895) , § 4 des 
Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes (WAG) vom 8. März 20156) , nach Kenntnisnahme von Bot-
schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 2. Juli 2019 (RRB Nr. 2019/1049), beschliesst: 

1. Das "Umsetzungsprogramm zur Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn,  
2020 – 2023" wird zur Kenntnis genommen. 

2. Für die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn wird für die 
Jahre von 2020 – 2023 ein Verpflichtungskredit von 1 Mio. Franken für A-fonds-perdu-
Beiträge beschlossen.   

3. Für die Aktivitäten im Rahmen der NRP und die dafür benötigten finanziellen Mittel in 
Form eines Verpflichtungskredits wird in der Globalbudgetvorlage des Amts für Wirt-
schaft und Arbeit beim Kapitel "Finanzströme und Investitionen ausserhalb Global-
budget" eine Finanzgrösse "Neue Regionalpolitik 2020 – 2023" definiert. 

4. Der Regierungsrat wird beauftragt, auf Basis des "Umsetzungsprogramms zur Neuen 
Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn, 2020 – 2023" mit dem Bund eine Programm-
vereinbarung abzuschliessen.  

5. Der Verpflichtungskredit wird unter der Bedingung ausgelöst, dass der Antrag von den 
Bundesbehörden bewilligt wird. Bewilligt der Bund den Antrag teilweise, wird der Ver-
pflichtungskredit so angepasst, dass die kantonale Äquivalenzleistung der Unterstüt-
zung des Bundes entspricht. 

6. Der Regierungsrat wird beauftragt, für die Umsetzungsphase ab 2024 die Aktivitäten im 
Rahmen der NRP aufgrund des neuen Mehrjahresprogramms des Bundes und den im 
Kanton erworbenen Erfahrungen zu prüfen und bei einer positiven Beurteilung dem 
Kantonsrat ein weiteres Umsetzungsprogramm zu unterbreiten.  

 ________________  

1) SR 901.0. 
2) SR 901.021. 
3) BGS 111.1. 
4) BGS 115.1. 
5) BGS 121.1. 
6) BGS 940.11. 
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7. Der Auftrag "Anita Panzer (FDP.Die Liberalen, Feldbrunnen) vom 29. Januar 2019: NRP-
Umsetzungsprogramm auch für 2020 bis 2023 (A 0042/2018)" wird abgeschrieben. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Verena Meyer-Burkhard 
Präsidentin 

Dr. Michael Strebel 
Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

Verteiler KRB 

Volkswirtschaftsdepartement (2)  
Amt für Wirtschaft und Arbeit (4) 
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Parlamentscontroller 
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1. Einleitung 

1.1 Ziel und Zweck der Neuen Regionalpolitik (NRP) 

Den Strukturwandel zu bewältigen, ist für ländliche Regionen oft schwieriger als für die Zen-
tren. Die Neue Regionalpolitik (NRP) ist ein Instrument des Bundes, mit dem er seit 2008 das 
Berggebiet, den ländlichen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung des Strukturwan-
dels unterstützt. Im Vordergrund stehen die regionale Innovationsförderung und der Tourismus. 

Die NRP hat das Ziel, die Standortvoraussetzungen für unternehmerische Aktivitäten zu verbes-
sern. Sie fördert Innovationen, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in den Zielregionen. 
Damit leistet die NRP einen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und trägt 
indirekt dazu bei, die dezentrale Besiedlung in der Schweiz zu erhalten und die regionalen  
Disparitäten abzubauen.  

1.2 Einordnung des kantonalen Umsetzungsprogramms und rechtliche Grundlagen 

Der Bund formuliert in einem achtjährigen Mehrjahresprogramm1 die Förderinhalte, Förder-
schwerpunkte und Selektionskriterien. Aus diesen Vorgaben erarbeiten die Kantone vierjährige 
Umsetzungsprogramme. Sie bilden den verbindlichen Rahmen, an welchem sich die Akteure zu 
orientieren haben. In ihm werden kantonsspezifische Ziele, Schwerpunkte und Handlungsachsen 
definiert, die im Einklang mit bestehenden kantonalen Strategien und Initiativen sein müssen. 
Des Weiteren werden im Umsetzungsprogramm der Finanzierungsschlüssel und der Prozess  
für die Projekteingabe definiert. Basierend auf diesen Umsetzungsprogrammen unterzeichnen 
Bund und Kanton jeweils eine Vereinbarung.  

Es gelten das Bundesgesetz über Regionalpolitik und die Verordnung über Regionalpolitik  
(SR 901.021), der Bundesbeschluss zur Festlegung des Mehrjahresprogramms des Bundes  
2016 - 2023 sowie die Botschaften zu diesen Erlassen und die  Botschaft über die Standortförde-
rung des Bundes 2020 - 2023 vom 20. Februar 2019.2 

Kantone, die in der Programmphase 2020 – 2023 an der NRP partizipieren möchten, müssen bis 
spätestens am 31. Juli 2019 ein Umsetzungsprogramm mit einem Finanzierungsantrag beim 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO einreichen.  

1.3 NRP im Kanton Solothurn  

Im Kanton Solothurn beauftragte der Kantonsrat den Regierungsrat per Kantonsratsbeschluss 
(KRB) Nr. A0042/2018 vom 29. Januar 2019 mit der Ausarbeitung eines Umsetzungsprogramms 
für die Programmperiode 2020 – 2023. Der Kanton Solothurn versteht die NRP primär als ein In-
strument zur Implementierung der kantonalen Standortstrategie 2030, welche der Regierungs-
rat im Januar 2019 verabschiedet hat. Mit der Standortstrategie 2030 will der Regierungsrat die 
Rahmenbedingungen des Kantons Solothurn als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort verbessern.  

Die NRP wird im Rahmen des bestehenden Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes vom 8. März 2015 
(WAG; BGS 940.11) und der Verordnung zum Wirtschafts- und Arbeitsgesetz vom 22. September 
2015 (VWAG; BGS 940.12) umgesetzt, wonach die Wirtschaftsförderung "strukturell und regio-
nal ausgewogenen Entwicklung der Wirtschaft" und deren "Anpassung an den Strukturwandel" 
sowie "der Entwicklung geeigneter Tourismusstrukturen" dient. Gemäss WAG § 66 Absatz 1 
Buchstabe a und d kann der Kanton geeignete Massnahmen zur Standortentwicklung ergreifen 
sowie Organisationen unterstützen, die zur Standortentwicklung beitragen. 

 _______________  

1 Mehrjahresprogramm des Bundes 2016 – 2023 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (MJP2), S. 2433 – 2459, in: Botschaft 
über die Standortförderung 2016 – 2019 vom 18. Februar 2015 (BBl 2015 2381). 

2 Bundesgesetz über Regionalpolitik vom 6. Oktober 2006 (SR 901.0). Verordnung über Regionalpolitik (VRP) vom 28. November 
2007 (VRP, SR 901.021). Bundesbeschluss zur Festlegung des Mehrjahresprogramms des Bundes 2016 – 2023 zur Umsetzung 
der Neuen Regionalpolitik (NRP) vom 22. September 2015 (BBI 2015 7413). Botschaft über die Standortförderung des Bundes 
2020 – 2023 vom 20. Februar 2019 (BBI 2019 2365). 
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1.4 Methodik und Vorgehensweise  

1.4.1 Struktur des Umsetzungsprogramms 

 

Die wichtigsten Aufgaben des Umsetzungsprogramms sind die Herleitung und Begründung  
folgender Programmpunkte:  

� Programmziele und Wirkungsmodelle 
� Kohärenz mit den wirtschaftlichen und räumlichen Strategien des Kantons  
� Finanzierungsplan 
� Nachhaltigkeitsbeurteilung  

Der Aufbau und Inhalt des Umsetzungsprogramms halten sich weitgehend an die Struktur der 
Arbeitshilfe3 des SECO: Der erste Teil besteht aus einer regionalwirtschaftlichen Analyse des 
Kantons Solothurn im nationalen Kontext. Die Ergebnisse werden anschliessend in einer SWOT-
Analyse verdichtet und systematisiert. Sie dient der Herleitung des Förderanspruchs auf Bundes-
mittel und zeigt, dass die strukturellen Schwächen im Kanton den Einsatz der NRP rechtfertigen. 
Diese Begründung ist notwendig, da der Kanton Solothurn aufgrund seines urbanen Charakters 
vom Bund nicht in den nationalen NRP-Wirkungsbereich aufgenommen wurde.  

Im nächsten Schritt wird dargelegt, wie die NRP in die wichtigen kantonalen Strategien und 
Konzepte einzuordnen ist. Aus den Ergebnissen der Analyse und abgeleitet aus den kantonalen 
Strategien (v.a. der Standortstrategie 2030) wurden Leitsätze, Förderschwerpunkte und Hand-
lungsfelder für das kantonale Umsetzungsprogramm hergeleitet. Auf dieser Basis folgte die  
Erstellung der Wirkungsmodelle. Sie dienen der Programmevaluation und sind entsprechend 
den Vorgaben des Bundes in die Kategorien Input, Output, Outcome und Impact gegliedert.  

Es folgt eine Beschreibung des Projektbeurteilungsprozesses, in die die Erfahrungen aus der Um-
setzungsperiode 2012 – 2015 miteinflossen, und schliesslich der Finanzierungsplan im Rahmen 
des Referenzbandes des Bundes. Wichtige Schlussfolgerungen sind in blauen Textbalken zusam-
mengefasst.  

Das Umsetzungsprogramm beinhaltet zudem eine Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB). Die NHB 
ist eine Anforderung des Bundes an das Umsetzungsprogramm. Ausserdem verlangt der Regie-
rungsrat des Kantons Solothurn unter anderem (RRB Nr. 2009/2293 vom 7. Dezember 2009), dass 
bei Kantonsratsvorlagen eine Nachhaltigkeitsbeurteilung vorgenommen wird. Die Vereinbarkeit 
mit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit wurde durch externe Nachhaltigkeitsexperten nachge-
wiesen.4  

1.4.2 Einbezug der Stakeholder  
 
Die Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn ist für die Erstellung des vorliegenden Umsetzungs-
programms zuständig. Unter ihrer Leitung fand im Januar 2019 ein Workshop statt. Dieser 
diente dem Informationsaustausch und der Sammlung von Projektideen zur Schärfung der  
Leitsätze, Förderschwerpunkte und Handlungsfelder.   

Folgende Organisationen aus den Regionen, dem Tourismus und der Wirtschaft nahmen an  
dieser Veranstaltung teil:   

� Verein Region Thal 
� Forum Schwarzbubenland  
� Wirtschaftsförderung Region Olten 
� Standortförderung espaceSolothurn 
� Wirtschaftsförderung Stadt Grenchen 

 ________________  

3 SECO. Umsetzungsprogramme NRP 2020 – 2023. Arbeitshilfe zuhanden der Kantone und Programmverantwortlichen.  
Bern 2018. 

4 Weit & Breitsicht (im Auftrag des Amts für Wirtschaft und Arbeit). Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB): Umsetzungsprogramm 
2020 - 2023 zur Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn. Solothurn 2019. 
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� Verein Kanton Solothurn Tourismus 
� Region Olten Tourismus 
� Solothurner Handelskammer  
� Kantonaler Gewerbeverband 
� Digital Impact Network – Chapter Solothurn 

 
Diese Veranstaltung war zusammen mit dem Korrespondenzweg der wesentliche Kanal, über 
welchen die Ideen und Vorstellungen der Regionen und Interessengruppen in das Umsetzungs-
programm Eingang gefunden haben. Für spezifische Themen wurden Fachpersonen aus der 
kantonalen Verwaltung beigezogen. Die Wirkungsmodelle für den Kanton Solothurn wurden 
im Vorfeld im persönlichen Gespräch mit dem SECO besprochen.  

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung des Umsetzungsprogramms wurde von einem auf diesem Thema 
spezialisierten Beratungsunternehmen durchgeführt. An dieser Nachhaltigkeitsbeurteilung war 
das Amt für Wirtschaft und Arbeit involviert. Während der Ausarbeitung des Umsetzungspro-
gramms 2020 - 2023 erfolgten Gespräche mit den NRP-Verantwortlichen der Nachbarkantone. 
Die Gespräche werden während der Umsetzung fortgeführt, um zukünftig Synergien zu nutzen.   
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2. Analyse 

2.1 Regionalwirtschaftliche Ausgangslage  

Ein solides Verständnis der regionalwirtschaftlichen Situation des Kantons ist notwendig, um die 
Ausgestaltung der NRP zielgerichtet vornehmen zu können. Zu diesem Zweck folgt eine Analyse 
der wirtschaftlichen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Regionen.  

2.1.1 Regionen und Organisationen   

Nach der Typologisierung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) lässt sich der Kanton  
Solothurn in fünf Regionen teilen. Diese Regionen entsprechen auch dem kulturellen Selbst- 
verständnis der Solothurnerinnen und Solothurner.    

 
Abbildung 1: NRP-Regionen Kanton Solothurn 
  

Jede dieser Regionen hat eine eigene regionale Wirtschaftsförderung mit einer operativen  
Geschäftsstelle:  
 
� Wirtschaftsförderung Region Olten  
� Standortförderung espaceSolothurn  
� Wirtschaftsförderung Stadt Grenchen  
� Verein Region Thal  
� Forum Schwarzbubenland   

Für den Tourismus existieren in den meisten Regionen eigene Körperschaften oder die Funktion 
wird von der regionalen Wirtschaftsförderung ausgeübt.  

 
Abbildung 2: Die Raumtypen des Kantons Solothurn 
Hinweis:"Perirubaner ländlicher Raum" zeichnet sich gemäss Typologie der ländlichen Räume durch relativ kurze Fahr-
zeiten zum nächsten Agglomerationszentrum aus.  

Solothurn und Umgebung

Grenchen – Büren

Thal

Olten – Gösgen – Gäu 

Schwarzbubenland
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2.1.2 Bevölkerungsentwicklung  

2018 wohnten im Kanton Solothurn 274'748 Personen. Der Zuwachs seit 2007 ist im Vergleich 
zur Schweiz unterdurchschnittlich. Diese Entwicklung gilt für alle Regionen und in besonderem 
Masse für die Region Thal, die zwischen den Juraketten gelegen ist und überdurchschnittlich 
stark ländlich geprägt ist. Diese Entwicklung trifft aber auch auf die restlichen Regionen zu, wie 
Abbildung 3 zeigt.  

 
Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung Kanton Solothurn seit 2007 

Quelle: BAK Economics, BFS Datenstand: 26.02.2019 

2.1.3 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (BIP pro Kopf) und dessen Wachstum liegt der Kan-
ton Solothurn unter dem Schweizer Durchschnitt. Ein Grund für diese Entwicklung ist die Unter-
vertretung wertschöpfungsstarker Branchen, wie zum Beispiel dem Finanzsektor, der ICT und 
der Pharmaindustrie. Das Exportgeschäft im Kanton Solothurn weist verglichen mit dem Rest 
des Landes eine relativ tiefe Dynamik auf.  

 
Abbildung 4: Entwicklung der Exporte im Vergleich Schweiz - Kanton Solothurn 

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion Datenstand 2019 
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2.1.4 Innovationsfähigkeit  

Ein ähnliches Bild wie beim Export zeigt sich bei der Innovationsdynamik: Seit 2001 nahm die 
Anzahl der Patente im Kanton Solothurn zwar zu und seit 2011 ist sogar eine Dynamik in diesem 
Bereich erkennbar, verglichen mit Regionen mit ähnlichen Voraussetzungen ist die positive  
Entwicklung im Kanton Solothurn allerdings eher bescheiden.   

 
Abbildung 5: Entwicklung aktiver Patente seit 2001 
Quelle: BAK Economics, IGE, Technologiestandort unter der Lupe – Datenstand April 2018. 
 

2.1.5 Standortqualität  

 

 
Abbildung 6: Standortqualität der Schweizer Kantone 2018 
Quelle: Credit Suisse. Standortqualität 2025: Ausblick auf das Ranking nach der Steuerreform. Zürich 2018. 

Ein Blick auf die Standortqualität5 der Schweizer Kantone zeigt, dass der Kanton Solothurn  
wesentlich näher bei den ländlichen als bei den urbanen Kantonen liegt. Die Grossbank Credit 
Suisse sieht einen Grund hierfür in der vergleichsweise tiefen Verfügbarkeit von Hochqualifizier-
ten im Kanton Solothurn.     
 

 ________________  

5 Der Standortqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse misst die Attraktivität der Schweizer Regionen und Kantone für Unter-
nehmen. Er fokussiert auf sieben «harte» Standortfaktoren und ist damit einerseits ein Wegweiser für Unternehmen, die 
verschiedene Standorte evaluieren. Andererseits kann er als Benchmarking-Instrument für die Optimierung der kantonalen 
oder regionalen Standortpolitik dienen. Der SQI stellt die Attraktivität eines Gebiets in Form eines relativen Index dar und 
basiert auf den folgenden sieben quantitativen Teilindikatoren: Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, 
Verfügbarkeit von Hochqualifizierten und Fachkräften sowie Erreichbarkeit der Bevölkerung, der Beschäftigten und von 
Flughäfen. 
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Abbildung 7: Standortqualität der Regionen im Kanton Solothurn 2018 
Quelle: Credit Suisse. Standortqualität 2025: Ausblick auf das Ranking nach der Steuerreform. Zürich 2018. 

Ein Blick auf die Standortqualität der fünf Regionen zeigt, dass die ländlichsten Gebiete am 
schlechtesten abschneiden. Die Region Thal und das Schwarzbubenland6 bilden die Schlusslichter 
innerhalb des Kantons Solothurn. Die Divergenz, die zwischen dem Kanton und der Schweiz be-
steht, zieht sich innerhalb des Kantons Solothurn fort.  

2.1.6 Wirtschaftsstruktur 

Die Landwirtschaft spielt im Kanton Solothurn eine marginale Rolle. 2017 generierte der  
primäre Sektor 1 % der kantonalen Wertschöpfung und beschäftigte 2 % aller Beschäftigten  
gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Diese Werte entsprechen dem schweizerischen Durch-
schnitt. Einzig die Region Thal, das Schwarzbubenland und der Bezirk Bucheggberg weisen 
Werte über dem schweizerischen Durchschnitt auf.  

Eine Besonderheit des Kantons Solothurn ist sein relativ grosser Industriesektor. Über ein Drittel 
aller Beschäftigter ist in der Industrie tätig. Im Schweizer Durchschnitt sind es rund ein Viertel 
aller Beschäftigten. Der Rest ist im Dienstleistungssektor tätig, innerhalb dem die Logistikbran-
che einen überdurchschnittlich grossen Anteil hat.    

 
Abbildung 8: Beschäftigtenanteil der Sektoren 2018 in Vollzeitäquivalenten 

Quelle: BAK Economics, BFS Datenstand: 26.2.2019  

 

Unabhängig von der Branche sind viele Unternehmen im Kanton Solothurn kleinere, hoch spezi-
alisierte Produktionsbetriebe, die zu einem grossen Teil inhabergeführt sind. Aufgrund des  
demographischen Wandels stehen im Kanton Solothurn aktuell und in der nahen Zukunft  
überdurchschnittlich viele Unternehmen vor einer Nachfolgeregelung.7  
 _______________  

6 Das Schwarzbubenland erscheint bei der Studie der Credit Suisse als Teilregion des Laufentals.  
7 Bis 2021 werden gemäss der Untersuchung "Herausforderung Generationenwechsel" der Credit Suisse aus dem Jahr 2016 

70'000 bis 80'000 KMU an die nächste Generation weitergegeben. Von diesem Eigentümerwechsel sind insgesamt über 
400'000 Arbeitsplätze betroffen, was rund 10 % aller Beschäftigten in der Schweiz entspricht. Statistisch gesehen werden 
rund 30 % dieser Nachfolgen scheitern, die Firmen liquidiert und das Personal entlassen. 
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2.1.7 Arbeitsmarkt 

 
Abbildung 9: Vergleich der Entwicklung der Stellensuchenden- und Arbeitslosenquote Schweiz – Solothurn 

Quelle: Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Solothurn, 2018. 

Trotz der zunehmenden Automatisierung, Digitalisierung und des unterdurchschnittlichen  
Wirtschaftswachstums liegt die Arbeitslosenquote mit weniger als 3 % regelmässig unter dem 
Landesdurchschnitt. Diese Entwicklung hat konjunkturelle und strukturelle Ursachen, die dazu 
führen, dass Fachkräfte auf allen Bildungsstufen immer knapper werden.8 

2.1.8 Digitalisierung 

Der Stadt-Land-Gegensatz erhält durch die Digitalisierung neue Chancen und Risiken, die es in 
der Regionalpolitik besonders zu beachten gilt. Durch die Informations- und Kommunikations-
technologie werden beispielsweise die räumliche Distanz zu den Zentren und deren innovativen 
Milieus, Hochqualifizierten und zu neuen Technologien massiv reduziert. Dadurch können be-
stehende Standortnachteile im ländlichen Raum abgebaut werden. Grosse Chancen der Digitali-
sierung9 für den ländlichen Raum bestehen v.a. im Bereich der neuen Vertriebskanäle, Daten-
nutzung und Vernetzungsmöglichkeit mit Stakeholdern (Kunden, Wissensträgern in den Zen-
tren, etc.). 

2.1.9 Tourismus 

Die Bedeutung des Tourismus nahm in den letzten Jahren leicht zu, wie die positive Entwicklung 
der Bruttowertschöpfung, der Beschäftigung und der Hotellogiernächte zeigen. Im nationalen 
Vergleich ist die Bedeutung des Tourismus immer noch sehr klein. Der Tourismusbeitrag zur kan-
tonalen Beschäftigung betrug gemäss der Studie "Die Wertschöpfung des Tourismus im Kanton 
Solothurn"10 im Jahr 2017 2.7 %, der Beitrag zum kantonalen BIP 1.7 %.  

 

 ________________  

8 Im Kanton Solothurn reagiert die kantonale Arbeitslosenquote überproportional stark auf konjunkturelle Schwanken, wie 
folgende Studie zeigt: Sheldon, Georg unter Mitarbeit von Shvartsman. Bestimmungsfaktoren der kantonalen Arbeitslosig-
keitsunterschiede im Zeitraum 1990 – 2017. Basel 2018. Zunehmende Spezialisierung, Digitalisierung und Fokussierung auf 
Produktentwicklung werden die Nachfrage der ohnehin knappen Arbeitskräfte mit Ausbildungsschwerpunkten in Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie (MINT) zudem verstärken. 

9 Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Direktion für Standortförderung, Regional- und Raumordnungspolitik. Digitalisierung 
und Neue Regionalpolitik (NRP). Bern 2018.  

10 rütter soceco. Die Wertschöpfung des Tourismus im Kanton Solothurn 2017. Aufdatierung der Studie von 2010 und vertiefte 
Analyse des Tagestourismus. Solothurn/Rüschlikon 2018. 
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Das touristische Angebot wird hauptsächlich von Einheimischen und Gästen aus den Nachbar-
kantonen genutzt. Nur gerade 6 % kommen aus dem Ausland – primär aus der Europäischen 
Union. Der hiesige Fremdenverkehr ist deshalb weniger abhängig von der Entwicklung des 
Schweizer Frankens als die international bekannten Tourismusdestinationen.  

Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche, weshalb viele Unternehmen, die nicht zu den tou-
ristischen Leistungsträgern gehören, direkt oder indirekt von den Ausgaben der Gäste profitie-
ren. Zu diesen gehören insbesondere das lokale Gewerbe.  

In den ländlichen Regionen, wie zum Beispiel der Region Thal und dem Schwarzbubenland, hat 
der Tourismus eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung für die Regionalwirtschaft. Das Gros 
der Wertschöpfung wird allerdings in den Städten Solothurn und Olten generiert, wo auch die 
höchste Zahl an Logiernächten zu verzeichnen ist.  

 
Abbildung 10: Bedeutung des Tourismus nach Regionen gemessen an Anteilen an Beschäftigung und BIP im Kanton  
Solothurn Quelle: rütter soceco, Wertschöpfungsstudie Tourismus, S. 63. 
 

Die Grundlage der Tourismusförderung findet sich in §§ 74 ff WAG. Das WAG regelt die Bedin-
gungen für Massnahmen zur Tourismusförderung. Zu deren Umsetzung hat die Wirtschaftsför-
derung Kanton Solothurn zum Beispiel eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein "Kanton So-
lothurn Tourismus". Der Geschäftsführer des Vereins ist für das Jahresprogramm verantwortlich, 
das auf die aktuellen Bedürfnisse der Tourismusbranche im Kanton Solothurn abgestimmt ist, 
sowie für die Erarbeitung und Unterzeichnung von Leistungsvereinbarungen mit den touristi-
schen Regionen (Olten Tourismus, Schwarzbubenland Tourismus, Naturpark Thal und Region So-
lothurn Tourismus). 

Neben der Vermarktung zählen die Produktentwicklung in den Geschäftsfeldern Langsamver-
kehr, Wandern und Kultur sowie Seminare und Konferenzen zu den Schwerpunkten des Ver-
eins. Die NRP ist vom Bund so konzipiert, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwick-
lung des Tourismus leisten kann. 

Der Kanton Solothurn lässt sich in fünf Regionen teilen. Jede dieser Regionen hat eine eigene 
regionale Wirtschaftsförderung mit einer operativen Geschäftsstelle.  

Für den Tourismus existieren in den meisten Regionen eigene Körperschaften oder die Funktion 
wird von der regionalen Wirtschaftsförderung ausgeübt.     

Der Kanton Solothurn weist strukturelle Schwächen auf, die trotz seines urbanen Charakters für 
ländliche Regionen typisch sind. Die NRP ist vom Bund so konzipiert, dass sie genau bei diesen 
Schwachstellen anknüpft.    
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2.2 SWOT-Analyse 

Die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse werden im folgendem SWOT-Diagramm verdich-
tet und systematisiert. Die Auflistung ist nicht wertend. Aus den Ergebnissen der SWOT-Analyse 
werden in Kapitel 4 u.a. die Programmziele, Förderschwerpunkte und Handlungsfelder abgelei-
tet.11  
 

Stärken Schwächen 

� Arbeitskräfte mit Sinn für Präzision 
� Stellenwert der Berufsbildung 
� Rekrutierungspotenzial im Zentrum der 

Zentren 
� Finanzielle Wohnattraktivität:  

Starkes Preis-/Leistungsverhältnis 
� Erreichbarkeit inmitten der grossen  

Wirtschaftszentren Zürich, Basel, Bern  
und Lausanne/Genf 

� Businessairport in Grenchen 
� Diversifizierte Unternehmerlandschaft / 

hohe Resilienz  
� MedTech-Cluster als Wachstumsbranche 
� Industriebasis als Chance für angewandte 

Forschung und Entwicklung 
� Kurze Wege: Einfach, direkt, nah  

und persönlich  
� Industriebrachen mit Entwicklungspotenzial 
� Landschaftliche Vielfalt, reiches kulturelles 

Erbe mit historischen Bauten   
� Starke lokale Netzwerke, die untereinander 

vernetzt sind  

� Stadt-Land-Gegensatz (Bevölkerungswachs-
tum, BIP, Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisie-
rungsgrad, Neugründungen, etc.) 

� Kleinräumige Gemeindestrukturen und  
wenig Kooperation  

� Mangel an familienergänzenden Betreuungs-
strukturen 

� Kantonsteilung durch Jurabogen  
(Kooperationsmöglichkeiten eingeschränkt)  

� Steuerbelastung bei Einkommens- und  
Gewinnsteuern   

� Fehlendes Profil und fehlende Positionierung 
des Kantons Solothurn 

� Keine High-End-Forschungsinstitutionen 
� Keine eigene Universität und Institutionen 

zur Innovationsförderung für KMU 
� Drohender Verkehrsinfarkt als Folge  

des steigenden Mobilitätsbedarfs 
� Ansteigender Fachkräftemangel 
� Wenig touristische Angebote und geringer 

Bekanntheitsgrad als Tourismusdestination 
� Fehlendes Bekenntnis und wenig Bewusst-

sein für Tourismus 
Chancen Risiken 
� Bildungs- und Ausbildungssystem  
� Verfügbarkeit von gut ausgebildeten  

Fachkräften im MINT-Bereich 
� Wegpendler als potenzielle Arbeitskräfte 

für die Region 
� Standard der Infrastruktur  
� Lebensqualität (Better Life Index) 
� Attraktive Steuern für alle Unternehmens-

formen 
� Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 

(Forschung- und Entwicklungsstandort 
Schweiz) 

� Diversifizierte Unternehmenslandschaft 
� Naherholungsgebiet mit touristischem  

Potential in der Nähe der grossen Zentren 
� Steigende Nachfrage und erhöhte Zah-

lungsbereitschaft für lokale Produkte  
� Verstärkte Kooperationen zwischen  

den Gemeinden (RAZ) zur Neubelebung  
von Industriebrachen   

� Arbeitswelt 4.0 (Zusammenarbeit über  
digitale Plattformen, Homeoffice,  
virtuelle Teamarbeit)   

� Industrie 4.0 (z.B. dezentrale Produktion, 
neue Geschäftsmodelle,…) 

� In direktem Standortwettbewerb mit den 
stärksten Regionen der Schweiz 

� Zentrifugalkräfte in Richtung der inner-  
und ausserkantonalen Zentren   

� Verpassen von Chancen im Zuge  
neuer Entwicklungen 

� Geringe Einheitlichkeit in Technologie-  
und Innovationspolitik 

� Ansteigender Fachkräftemangel  
� Anstehende Nachfolgeregelungen   
� Beschleunigung des Strukturwandels durch 

Globalisierung und Digitalisierung 
� Aufwertung des Schweizer Frankens 

 
 ________________  

11 In die Analyse wurde auch die Stärken-Schwächenanalyse der Standortstrategie 2030 miteinbezogen, die 2018 unter Mitwir-
kung von Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung entstand. Mehr zur Standortstrategie 2030 siehe Kapitel 3.2.    
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2.3 Auswertung der Erfahrungen der bisherigen Umsetzung 

Am 1. Januar 2008 trat das Bundesgesetz über die NRP in Kraft. Seitdem formulierte der Bund 
zwei achtjährige Mehrjahresprogramme, gestützt auf das erste Mehrjahresprogramm erarbei-
tete der Kanton Solothurn gemeinsam mit den Regionen und regionalen Akteuren zum ersten 
Mal ein vierjähriges Umsetzungsprogramm (2012 – 2015)12.   

Die Umsetzung verlief nach Plan und alle mit dem SECO vereinbarten Ziele konnten erfüllt  
werden. Die Projekte entsprachen der definierten Qualität, wurden innerhalb des Budgets  
umgesetzt und grossmehrheitlich innerhalb des definierten Zeitrahmens realisiert.  

Aus Spargründen hatte der Regierungsrat mit RRB Nr. 2013/2281 vom 9. Dezember 2013  
beschlossen, das Umsetzungsprogramm nicht weiterzuführen. Der Kantonsrat hat am 26. März 
2014 im Grundsatz zugestimmt (SBG 212/2013) und hat am 10. März 2015 einen parlamentari-
schen Vorstoss zur Weiterführung der NRP (A 120/2014 (VWD)) abgelehnt.  

Durch die NRP konnten zehn Projekte realisiert werden, die ohne das Umsetzungsprogramm mit 
grosser Wahrscheinlichkeit nicht hätten durchgeführt werden können. Dazu zählen Projekte zur 
Gewinnung von technischen Fachkräften und zukunftsweisende Massnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Tourismus. 

(1) So-talentiert! Fachkräfte für den Kanton Solothurn (2014 - 2016)  

(2) TalentMatch (2012 - 2013)  

(3) Erlebniswelt Technische Berufe – „funtastic technic“ (2012)  

(4) Cleantech start-up espace solothurn (2012 - 2014)  

(5) Jura & Drei-Seen-Land (J3L) (2012 - 2016) 

(6) Via Surprise (2012 - 2015)  

(7) Informationsstelle für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (2013 - 2016)  

(8) Wirtschaft im Zukunftsbild der Region Thal (2013 - 2016)  

(9) Wirtschaftliche Aussenbetrachtung (2012)13  

(10)  Weissenstein Plus (2014)14 

 

 

 

 

 

 _______________  

12 Bundesgesetz über Regionalpolitik vom 6. Oktober 2006 (SR 901.0). Botschaft zum Mehrjahresprogramm des Bunds 2008 -
2015 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) und dessen Finanzierung vom 28. Februar 2007. Botschaft über die 
Standortförderung 2016 – 2019 vom 18. Februar 2015 (BBl 2015 2381). Amt für Wirtschaft und Arbeit. Umsetzungspro-
gramm 2012 - 2015 zur Neuen Regionalpolitik im Kanton Solothurn. Solothurn 2011.   

13 Es handelte sich um ein Projekt zur Erarbeitung der wirtschaftlichen Aussensicht als Grundlage für die weitere Entwicklung 
der RAZ Gäu. 

14 Es handelte sich um ein zinsloses Darlehen für den Bau der Seilbahn Weissenstein.  
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Die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse aus der bisherigen Umsetzung gemäss Schlussbe-
richt der Programmperiode 2012 bis 201515 sind in der folgenden SWOT-Analyse zusammenge-
fasst. 
 

Stärken Schwächen 

� Initiierte Projekte wirken teilweise bis 
heute, wurden laufend mit Drittmitteln 
weiterentwickelt und haben einen hohen 
qualitativen Standard. 

� Nachfinanzierung und Suche nach Dritt- 
mitteln erhöht Wahrscheinlichkeit für  
nachhaltigen Erfolg  

� Etablierung von überregionalen  
Kooperationen 

� Zielgerichtete Entwicklung des ländlichen 
Raumes     

� Reine Bottom-up-Taktik bei der Umsetzung 
erschwert Zielerreichung 

� Grosser administrativer Aufwand bei der  
Umsetzung auf Kosten der Bestandespflege   

� Offene Handlungsfelder und abstrakte  
Beurteilungskriterien 

� Hoher Erklärungsbedarf 
� Öffentlichkeitsarbeit   

Chancen Risiken 

� Realisierung von Projekten zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Standortattrak-
tivität mit einem Fokus auf Wertschöpfung 
im ländlichen Raum  

� Anschubfinanzierung für Initiativen, die 
sonst nicht realisiert würden, v.a. in den  
Bereichen touristische Produktentwicklung 
und Massnahmen zur Dämpfung des Fach-
kräftemangels. 

� Wunsch nach Finanzierung über  
Anschubphase hinaus 

� Jedes Projekt war Pionierarbeit  
� Grosse Anzahl Stakeholder mit unterschiedli-

chen Ansprüchen  

 
  

 ________________  

15 Amt für Wirtschaft und Arbeit. Schlussbericht zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik NRP im Kanton Solothurn Programm-
periode 2012 – 2015. Solothurn 2016. 
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3. Strategische Rahmenbedingungen 

Auf kantonaler Ebene bestehen mehrere übergeordnete Konzepte und Strategien, mit denen 
das NRP-Umsetzungsprogramm im Einklang mit den Zielsetzungen sein muss. Das Umsetzungs-
programm 2020 – 2023 ist strategisch in den Legislaturplan, in den kantonalen Richtplan, die 
Standortstrategie 2030 sowie in die für die NRP wichtigen Sektoralpolitiken eingebettet.     

3.1 Legislaturplan 2017 – 2021  

Der Legislaturplan16 ist das oberste politische Planungs- und Steuerungsinstrument des Regie-
rungsrates. Er umschreibt die politischen Schwerpunkte der Amtsperiode. Er gibt Auskunft  
darüber, welche politischen Ziele, mit welchen Verwaltungsleistungen und Ressourcen, inner-
halb welcher Frist erreicht werden sollen.  

Der Legislaturplan 2017 – 2021 rückt die Standortentwicklung stärker ins Zentrum: In ihm  
werden die Bedeutung von Innovationsförderung und die Stärkung des ländlichen Raums für 
die Erhöhung der Wirtschaftsdynamik betont. Der Legislaturplan 2017 – 2021 hält fest, dass "die 
industrielle Produktion als wichtiger Eckpfeiler unserer Volkswirtschaft" gesehen wird und "der 
Steigerung der Wertschöpfung im ländlichen Raum" eine bedeutende Rolle "für eine regional 
ausgewogene Wirtschaft" zukommt. Zudem wird die Bedeutung regionaler KMU,  
gut qualifizierter Arbeitskräfte und Neugründungen in Kontext der Innovationsdynamik  
gestellt. Des Weiteren wird im Rahmen der "Unterstützung der Erholungsnutzung" als "Voraus-
setzung für den Erhalt und die Steigerung der Wertschöpfung im ländlichen Raum" indirekt auf 
die Stärkung des Tourismus hingewiesen.   

Die NRP kann einen Beitrag zur Erreichung des politischen Schwerpunkts "Standortattraktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Solothurns stärken" leisten. 

3.2 Standortstrategie 2030 

Im Januar 2019 verabschiedete der Regierungsrat die Standortstrategie 2030.17 Der Regierungs-
rat will mit ihr die bestehenden Vorteile des Standorts wahren und optimieren sowie beste-
hende Nachteile und Schwächen abbauen. Die Steigerung der attraktiven Rahmenbedingungen 
des Kantons Solothurn als Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort ist das oberste Ziel der Standort-
strategie 2030.  

Die Standortstrategie 2030 setzt die Leitplanken für die zukünftige Ausrichtung der Wirtschafts-
förderung des Kantons Solothurn. Nur durch die stetige Weiterentwicklung des Standortes und 
dessen Qualitäten kann sich der Kanton Solothurn im Standortwettbewerb erfolgreich positio-
nieren. 

«Der Kanton Solothurn ist attraktiv zum Leben und zum Investieren», lautet die Vision der 
Standortstrategie 2030 für den Kanton Solothurn.  

Mit dieser doppelten Fokussierung auf Investieren und Leben bringt der Regierungsrat zum  
Ausdruck, wie eng Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität zusammenhängen.  

Mit der Standortstrategie 2030 will der Regierungsrat durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
durch das Generieren von zusätzlichen Steuereinnahmen und mit der Steigerung der Innovati-
onskraft einen Mehrwert schaffen. Die Diversifikation der Wirtschaft mittels Ansiedlungen und 
Neugründungen soll die Krisenresistenz erhöhen. Die Betreuung der angesiedelten Unterneh-
mungen, die sogenannte Bestandespflege, soll mehr Gewicht erhalten.  

 _______________  

16 Kanton Solothurn. Legislaturplan 2017 – 2021. Solothurn 2017. 
17 Kanton Solothurn. Standortstrategie 2030 für den Kanton Solothurn. Solothurn 2019.   
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Um die strategischen Zielsetzungen zu erreichen, strebt der Regierungsrat eine Wirkung  
in sieben Handlungsfeldern an:  
 
� Bildung und Fachkräfte 
� Wohnen und Lebensqualität 
� Infrastruktur und Raumplanung 
� Smart Government 
� Finanzen und Steuern 
� Innovationsförderung und Wachstumsimpulse 
� Standortpromotion  

Der Regierungsrat versteht die NRP als ein Instrument zur Operationalisierung der Standort- 
strategie 2030 im ländlichen Raum. Insbesondere in den Handlungsfeldern "Bildung und Fach-
kräfte" sowie "Innovationsförderung und Wachstumsimpulse" können mit der NRP innovative 
Projekte initiiert werden. 

3.3 Kantonaler Richtplan 

Die Bevölkerung, Wirtschaft und Mobilität in der Schweiz wachsen bzw. verändern sich und be-
anspruchen immer mehr Raum. Zugleich gilt es, vielfältige Landschaften, natürliche Lebens-
grundlagen und die Biodiversität sowie das kulturelle Erbe zu erhalten. Mit dem Raumkonzept 
Schweiz wird ein Orientierungsrahmen und eine Entscheidungshilfe für die künftige Raument-
wicklung der Schweiz geschaffen, zu welchem alle drei Staatsebenen ihren Beitrag leisten sol-
len. Das Raumkonzept orientiert sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Es trägt dazu bei, ty-
pische Qualitäten und Standortvorteile des Landes zu bewahren und zu fördern. Damit sollen 
die Vielfalt, die Solidarität und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gestärkt werden.   

Das Raumkonzept Schweiz ist eine wichtige Grundlage für die strategische Ausrichtung der  
kantonalen Raumentwicklung. Zentrales Steuerungsinstrument für die räumliche Entwicklung 
im Kanton ist der kantonale Richtplan. Dieser verfolgt das Ziel, günstige Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Er steuert und koordiniert die raumwirksamen Tätig-
keiten durch behördenverbindliche Beschlüsse (Planungsgrundsätze, Planungsaufträge, Vorha-
ben). Die Strategie der Raumentwicklung (Raumkonzept Kanton Solothurn) ist integraler Be-
standteil des kantonalen Richtplans. 

Der Regierungsrat beschloss den kantonalen Richtplan mit RRB Nr. 2017/1557 vom 12. Septem-
ber 2017, der Bundesrat genehmigte ihn gemäss BBI 2018 7734 vom 24. Oktober 2018.  
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Abbildung 11: Raumkonzept Kanton Solothurn: Leitsätze, Grundsätze, Handlungsfelder      
 

Das Raumkonzept Schweiz und der kantonale Richtplan sind mit den Zielen der NRP im Kanton 
Solothurn vereinbar. Sowohl die Raumplanung als auch die Wirtschaftspolitik streben eine 
"nachhaltige räumliche Entwicklung" an, die die "wirtschaftliche Vielfalt seiner Teilräume" und 
eine "wettbewerbsfähige Wirtschaft" stärkt.  

Gemäss kantonalem Richtplan wird das Raumkonzept Kanton Solothurn angesichts der Vielfalt 
der räumlichen Strukturen in drei unterschiedlichen Handlungsräumen umgesetzt. Für den länd-
lichen Raum besteht das Ziel, diesen als "attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiter zu ent-
wickeln". Die ländlichen Regionen sollen auf ihre spezifischen Stärken aufbauen und entspre-
chende Schwerpunkte setzen.  
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Abbildung 12: Karte Raumkonzept Kanton Solothurn  

 

Das Raumkonzept teilt den Kanton in drei Handlungsräume:  

1. urbaner Raum (verdichten)  

2. agglomerationsgeprägter Raum (aufwerten)  

3. ländlicher Raum (erhalten).  

Ein Blick auf die Karte zum Raumkonzept Kanton Solothurn verdeutlicht, dass der ländliche 
Raum die mit Abstand grösste Fläche im Kanton Solothurn ausmacht. 

Der urbane Raum ist der Wirtschaftsmotor des Kantons. Hier leben und arbeiten die meisten 
Menschen. Die wichtigsten urbanen Zentren sind Olten, Grenchen und Solothurn. Sie bilden je-
weils den Knotenpunkt der regionalen und funktionalen Räume und sind mit rund 16'000 Ein-
wohnern alle in etwa gleich gross. Ein Hauptzentrum gibt es nicht. Dazu kommen die Regional-
zentren (Oensingen, Balsthal, Dornach und Breitenbach) sowie die Stützpunktgemeinden im 
ländlichen Raum, die überörtliche Funktionen wahrnehmen. 
 
Aus diesen Zentren kommen wichtige Impulse für die ländlichen Regionen. Diese Wirkungs- 
zusammenhänge zwischen Zentrum und Peripherie werden bei der Projektbeurteilung genau 
betrachtet, damit die Initiativen auch die erwünschten Ziele erreichen können.  

Grundsätzlich soll die NRP im ganzen Kanton Solothurn umgesetzt werden können. Wobei für 
die drei Städte Grenchen, Solothurn und Olten gilt, dass bereits bei der Projekteingabe der 
Nachweis für die Wirkung im ländlichen Raum erbracht werden muss. 
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Neben den Zentren sind auch im kantonalen Richtplan definierte "wirtschaftliche Entwicklungs-
gebiete" als mögliche Impulsgeber zu berücksichtigen. In diese Kategorie fallen beispielsweise 
die regionalen Arbeitszonen (RAZ). Das sind grössere, gut erschlossene und rasch verfügbare  
Gebiete, die sich für die Nutzung mit hoher Wertschöpfung eignen. Die Verantwortung für Kon-
zeption und Realisierung der RAZ tragen die Regionen, vertreten durch die Gemeinden. Die RAZ 
unterstützen zwar primär die Ziele des urbanen und agglomerationsgeprägten Handlungsrau-
mes, erzielen ihre Wirkung aber auch im ländlichen Raum.  

Das Raumkonzept zeigt deutlich, wie heterogen der Kanton ist. So sind der Norden und der Sü-
den durch die Juraketten voneinander getrennt und verkehrstechnisch suboptimal miteinander 
verbunden.  

Weitere Instrumente sind die Agglomerationsprogramme und die regionalen Raumentwick-
lungskonzepte (REK). Diese Instrumente haben zwar ähnliche Ziele wie diejenigen der NRP, die 
Programme unterscheiden sich aber im Handlungsperimeter und insbesondere in Bezug auf die 
Massnahmen. Nichtsdestotrotz gilt es bei der Umsetzung der NRP, die Aktivitäten mit der Raum-
planung im Einzelfall abzustimmen, damit sich die Programme gegenseitig ergänzen. 

3.4 Kantonsübergreifende Zusammenarbeit  

Da sich funktionale Räume nicht an Landes- und Kantonsgrenzen orientieren, pflegt der Kanton 
einen aktiven Austausch mit diversen überregionalen Organisationen und Institutionen auf dem 
Gebiet der Standortpromotion und -entwicklung, im Bereich des Technologie- und Wissenstrans-
fers, der Start-up-Förderung u.v.m.18   

Im Rahmen der Regionalpolitik besteht Zusammenarbeit mit dem Oberrheinraum. Er umfasst 
die Kantone Jura, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn sowie Teile des Elsass', 
von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Über die Oberrhein-Kooperation nutzt der Kan-
ton Solothurn die Möglichkeit, sich an sogenannten INTERREG-Projekten (dem regionalpoliti-
schen Instrument der Europäischen Union) zu beteiligen, die mit Mitteln aus der NRP unterstützt 
werden können.19  

INTERREG wird im Kanton Solothurn über die "Interkantonale Koordinationsstelle Regio  
Basiliensis" (IKRB) betreut. Der Rahmenvertrag der Nordwestschweizer Kantone mit der  
"Regio Basiliensis" wurde gemäss RRB Nr. 2018/910 vom 12. Juni 2018 für die Jahre 2019 – 2022 
erneuert. Folgender tabellarischer Überblick zeigt die Einbindung des Kantons Solothurn in die 
INTERREG-Programme. 
 

INTERREG A Oberrhein  
(Programm-Laufzeit) 

Beteiligung SO 

Anzahl Projekte Mio. CHF 

I (1990 – 1993) 2  
II (1994 – 1999) 8  
III (2000 – 2006) 7 0.2 
IV (2007 – 2013) 3 0.05 
V (2013 – 2020)   2 0.03 
Gesamt 22 0.28 

Abbildung 13: Übersicht Beteiligung Kanton Solothurn an INTERREG   

 

 _______________  

18 Eine Auswahl überregionaler Organisationen: Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Innosuisse sowie Switzerland Innova-
tion Biel/Bienne (Technologie- und Wissenstransfer), Greater Zurich Area (GZA) (internationales Standortmarketing), Bürg-
schaftsgenossenschaft Mitte (Fremdfinanzierung von KMU), Hauptstadtregion Schweiz (Raumplanung), Institut für Jungun-
ternehmen (IFJ) u.v.m.  

19 Bezüglich Förderkriterien ist das Programm INTERREG offener gehalten als die NRP, weshalb nicht jedes INTERREG-Projekt 
automatisch NRP-förderwürdig ist. 
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Die heterogenen funktionalen Räume und das Fehlen eines klaren Wirtschaftszentrums führen 
dazu, dass überkantonale Projekte erfahrungsgemäss schwer umsetzbar sind. Der Kanton  
Solothurn war wie die meisten Kantone im Rahmen der Regionalpolitik bisher eher zurückhal-
tend bei der Realisierung gemeinsamer Projekte. Er steht gemeinsamen Initiativen jedoch offen 
gegenüber.  

Der Kanton Solothurn hat eine lange Tradition in der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit. 
Er ist auch im Rahmen der Regionalpolitik offen für Kooperationen; er wird jedoch an keinem 
überkantonalen Umsetzungsprogramm aktiv partizipieren. 
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4. Programmziele und Wirkungsmodelle    

Der Kanton Solothurn definiert nachfolgende Förderschwerpunkte und Handlungsfelder: 

Wertschöpfungssystem Tourismus im ländlichen Raum   

Handlungsfeld 1: Innovative touristische Angebote entwickeln  

Handlungsfeld 2: Digitale Kompetenzen im Tourismus stärken  

Handlungsfeld 3: Strukturen und regionale Kooperationen optimieren 

Wertschöpfungssystem Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen Raum 

Handlungsfeld 1: Fachkräfte aktivieren und qualifizieren  

Handlungsfeld 2: Kooperationen stärken und Wertschöpfungsketten verlängern 

Handlungsfeld 3: Innovationen in den KMU fördern 

Beide Wertschöpfungssysteme sind wichtige Wirtschaftstreiber im ländlichen Raum, stehen aber 
im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung immer stärker unter Druck. Die Förderschwer-
punkte sind aus der Analyse der vorherigen Kapitel abgeleitet und passen in die kantonalen 
Strategien und Konzepte. Sie entsprechen ausserdem den inhaltlichen Schwerpunkten des 
Mehrjahresprogramms des Bundes für die Periode 2016 – 2023. 

4.1 Vorbemerkungen zu den Wirkungsmodellen 

Die ziel- und wirkungsorientierte Steuerung des Umsetzungsprogramms ist ein Kernanliegen 
der NRP. Die hervorgehobenen Begriffe Input, Output, Outcome und Impact beziehen sich auf 
die Wirkungsmodelle und dienen der logischen Verknüpfung von Zielen und Indikatoren. Sie 
stellen eine Grundlage für die Steuerung und die Überprüfung der Zielerreichung dar.  

Das Denken in Wirkungsmodellen als Steuerungs- und Controlling-Instrument soll deshalb auf 
allen Ebenen verstärkt werden und wird in diesem Zusammenhang in Kapitel 7 erneut aufge-
griffen. Eine graphische Darstellung der Wirkungsmodelle zu den beiden Programmförder-
schwerpunkten findet sich im Anhang.  

4.2 Leitsätze der NRP im Kanton Solothurn  

Der Kanton Solothurn hat für die Umsetzung der NRP vier Leitsätze ausformuliert. Hierbei  
handelt es sich um grundsätzliche Aussagen darüber, wie die NRP im Kanton Solothurn umge-
setzt werden soll. Sie sind als Prinzipien zu verstehen, die die Zielvorstellungen und Leitgedan-
ken der vorherigen Kapitel zusammenfassen.  
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Leitsätze: 

(1) Wir verstehen die NRP als ein Instrument, mit dem wir im Sinne der Standortstrategie 

2030 die Regionen zum Leben und Investieren attraktiver machen. 

(2) Wir streben danach, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum 

zu steigern, und fördern die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Zentren sowie 

den ländlichen Räumen.  

(3) Mit der NRP stärken wir die Standortqualität und die Rahmenbedingungen in den ein-

zelnen Regionen, indem wir auf unseren Stärken und Chancen aufbauen. 

(4) Mit Anschubfinanzierungen fördern wir nachhaltige, klar umrissene Projekte in den Re-

gionen, die im ländlichen Tourismus sowie in der Industrie, im Gewerbe und bei den 

Dienstleistungen die Innovationskraft erhöhen, das Arbeitskräftepotential besser aus-

schöpfen und die Digitalisierung vorantreiben. 

4.3 Förderschwerpunkt 1: Tourismus im ländlichen Raum 

Der Tourismus generiert Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Hotel- und Gastgewerbe, an  
touristischen Attraktionspunkten, im Detailhandel, der Landwirtschaft sowie in den Bereichen 
Kultur und Unterhaltung. Von der touristischen Nachfrage profitieren zudem das Baugewerbe, 
die Nahrungsmittelbranche im Bereich lokaler Produkte, die Gesundheitsbranche und Marke-
tingagenturen. Die Branche setzt im ländlichen Raum immer wieder neue Impulse für andere 
Wirtschaftszweige und vernetzt diese untereinander. Vielfältige Tourismusangebote steigern 
ausserdem die Lebensqualität einer Region, wovon die Bevölkerung und die ansässigen Firmen 
profitieren. Der Tourismus leistet einen Beitrag, damit der Kanton Solothurn noch attraktiver 
zum Leben und Investieren wird.   

Es existieren im Kanton Solothurn strukturelle Schwächen im Tourismus, die dazu führen, dass 
die durchschnittlichen Ausgaben der Gäste deutlich unter den Erwartungen liegen und das  
Potential nicht ausreichend ausgeschöpft werden kann. Zu diesen Schwächen zählt die klein-
räumige Struktur des Kantons und die damit verbundene Problematik bei der Positionierung der 
Tourismusdestination(en) sowie die geographische Nähe zu den Metropolitanräumen und die 
verhältnismässig geringe Anzahl wertschöpfungsorientierter Angebote.  

Primäres Ziel des Förderschwerpunkts Tourismus ist es deshalb, durch die Unterstützung des 
Strukturwandels die touristische Wertschöpfung und die Wettbewerbsfähigkeit der Destinatio-
nen zu steigern. Zu diesem Zweck werden Projekte mit A-fonds-perdu-Beiträgen aus dem 
Budget der NRP initiiert (Input). Zur Zielerreichung werden folgende Handlungsfelder (Zielbe-
reiche) definiert, innerhalb derer konkrete Massnahmen realisiert werden sollen (Output):  

4.3.1 Handlungsfeld 1: Innovative touristische Angebote entwickeln  

Mit dem Schaffen, Erkennen und Vernetzen von marktfähigen Angeboten soll der hohe Anteil 
an Tagesgästen zu längeren Aufenthalten und höheren Konsumausgaben bewogen werden. 
Unterstützt werden touristische Leistungsträger in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und 
Unternehmen bei Planung, Ausarbeitung und Umsetzung von neuen Angeboten. Es sollen unter 
Berücksichtigung des kantonalen Richtplans überall dort nachhaltige Erlebnisse entstehen, wo 
es bereits touristische Hotspots gibt oder solche errichtet werden können.20  

 ________________  

20 Der kantonale Richtplan zeigt auf, dass der Kanton grosse Anteile an Grünland und Wäldern sowie mehrere gut frequentierte 
Aussichtspunkte besitzt, die sich für eine nachhaltige Freizeit- und Tourismuswirtschaft eignen. Explizite Erwähnung im kan-
tonalen Richtplan findet die koordinierte Umsetzung des touristischen Masterplans für die Region Balmberg-Weissenstein-
Grenchenberg. Potential für den ländlichen Tourismus verortet das Raumkonzept auch im Naturpark Thal sowie im Jurapark 
Aargau und in verschiedenen kleineren Freizeit- und Erholungsgebieten im Kanton.    
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Mögliche Projekte oder Initiativen in Handlungsfeld 1 sind folgende: Projekte zur Umsetzung 
des Masterplans Grenchenberg–Weissenstein-Balmberg21, Bündelung bestehender Attraktionen 
zu einem Produkt und dessen Vermarktung, Attraktivierung von Sehenswürdigkeiten mit über-
kantonaler Strahlkraft, digitale Gewinnung und Nutzung von Kundendaten zur Reduktion von 
Marktineffizienzen, Nutzung digitaler Potentiale zur Steigerung des Kundenerlebnisses und zur 
Vereinfachung von personalintensiven Abläufen. 

4.3.2 Handlungsfeld 2: Digitale Kompetenzen im Tourismus stärken   

Die Digitalisierung erhöht den Bedarf an digitalen Kompetenzen in allen Berufssparten und 
Branchen. Mit der NRP sollen innovative Lösungsansätze zur Nutzung und Generierung touris-
musspezifischer digitaler Kompetenzen ermöglicht werden, mit denen die digitale Transforma-
tion in der Tourismuswirtschaft vorangetrieben werden soll. Im Zentrum stehen Fähigkeiten zur 
Transformation von Geschäftsmodellen und -prozessen sowie zur touristischen Marktbearbei-
tung. Denkbar sind zum Beispiel Sensibilisierungsmassnahmen, Aufbau von Erfahrungsgruppen 
und Ideenworkshops.      

4.3.3 Handlungsfeld 3: Strukturen und regionale Kooperationen optimieren 

Damit die Nachteile der oft kleinstrukturierten Tourismuswirtschaft reduziert werden, sollen 
destinations- und branchenübergreifende Kooperationen besonders berücksichtigt werden – 
insbesondere auch solche, die über die Kantonsgrenzen hinausgeht und den ländlichen Raum 
mit den Zentren verbindet. Auf diese Art und Weise werden auch Wertschöpfungssysteme bes-
ser geschlossen und die Produktentwicklung verläuft im Rahmen kantonaler Interessen. In dieses 
Handlungsfeld fallen beispielsweise Projekte zur gemeinsamen Nutzung von strategischen Res-
sourcen, Koordinations- oder Marketingplattformen sowie überregionale Strategien für den 
Tourismus.   

Outcome: Die Massnahmen in Förderschwerpunkt 1 haben zum Ziel, dass sich die touristischen 
Leistungsträger innovativer verhalten und Investitionen in marktorientierte Angebote tätigen, 
wodurch sich die Verweildauer der Touristen im Kanton Solothurn erhöht. Ausserdem erhält der 
Kanton als Tourismusdestination ein geschärftes Profil und eine höhere Wahrnehmung bei der 
Zielgruppe. Die Massnahmen führen zudem zu einer stärkeren branchenübergreifenden Zusam-
menarbeit.  

Impact: Durch die erbrachten Massnahmen steigen die Wettbewerbsfähigkeit und die Wert-
schöpfung in den Regionen, wovon auch andere Wirtschaftszweige profitieren. NRP-Projekte im 
ländlichen Tourismus leisten auch einen Beitrag zum Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplät-
zen im Kanton.  

 

 

 

 

 

 

 _______________  

21 HTW Chur. Touristischer Masterplan für die Region Balmberg-Weissenstein-Grenchenberg. Chur 2011. Amt für Wald, Jagd und 
Fischerei. Freizeit und Erholung Grenchenberg – Weissenstein – Balmberg. Solothurn 2016. 
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4.4 Förderschwerpunkt 2: Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen 

Raum 

Produzierende Betriebe von kleinerer und mittlerer Grösse prägen die Volkswirtschaft im Kan-
ton Solothurn. Diese Unternehmen sind stark in die lokalen Wertschöpfungssysteme eingebettet 
und fungieren innerhalb dieser als wichtige Motoren für die regionale Entwicklung. Der sich in-
tensivierende Wettbewerb zwingt die Unternehmen zu einer verstärkten Innovationstätigkeit. 
Die Fähigkeit dieser Unternehmen, sich selbst immer wieder neu zu erfinden, wird zukünftig 
noch stärker über den wirtschaftlichen Erfolg einer Region entscheiden.   

Primäres Ziel des Förderschwerpunkts Gewerbe, Industrie und Dienstleitungen ist es daher, 
diese Wertschöpfungssysteme durch die Erhöhung der Innovationsdynamik und den Ausbau des 
Wissenstransfers in zukunftsfähige- Branchen zu stärken.22 Für die Umsetzung des Förderschwer-
punktes werden Projekte mit A-fonds-perdu-Beiträgen aus dem Budget der NRP initiiert (In-
put). Zur Zielerreichung werden folgende Handlungsfelder (Zielbereiche) definiert, innerhalb 
derer konkrete Massnahmen realisiert werden sollen (Output):  

4.4.1 Handlungsfeld 1: Fachkräfte aktivieren und qualifizieren 

Grundvoraussetzung für eine verstärkte Innovationstätigkeit ist der Zugang zu gut ausgebilde-
ten Arbeitskräften auf allen Bildungsstufen. Das Humankapital einer Region ist daher der zent-
rale Standortfaktor, weshalb dieses Handlungsfeld von besonderer Bedeutung innerhalb des 
Umsetzungsprogramms ist. Insbesondere im Bereich der sogenannten MINT-Berufe23 herrscht 
eine grosse Knappheit. Aufgrund der hohen Bedeutung des sekundären Sektors im Kanton wer-
den diese Arbeitskräfte überdurchschnittlich nachgefragt. Im Zuge der fortschreitenden Digitali-
sierung werden aber auch die sogenannten "Soft Skills" zunehmend wichtiger – also diejenigen 
Fähigkeiten, die nicht von einer Maschine oder einem Algorithmus imitiert werden können. 

Innerhalb dieses Handlungsfeldes sollen Projekte angestossen werden, die das vorhandene Fach-
kräftepotential besser sichtbar machen. Denkbar sind Massnahmen zur besseren Nutzung des 
Potentials weiblicher und älterer Fachkräfte sowie zur Vermittlung von digitalen Kompetenzen, 
die vom Markt nicht angeboten werden können.24 Vorstellbar sind die Initiierung regionsspezifi-
scher, zukunftsträchtige Weiterbildungsmöglichkeiten, um Fachkräfte zu gewinnen und zu be-
halten. In dieses Handlungsfeld fallen auch Fachkräfteinitiativen im Sinne eines regionalen Ar-
beitgebermarketings.    

4.4.2 Handlungsfeld 2: Kooperationen stärken und Wertschöpfungsketten 

verlängern 

Aufgrund ihrer Grösse und peripheren Lage fällt es KMU im NRP-Perimeter25 in der Regel schwe-
rer, ihr Marktpotential auszuschöpfen, als der Konkurrenz in den Zentren. Die Nutzung gemein-
samer Ressourcen, temporärer Ressourcentausch (Personal, Wissen, Räumlichkeiten, etc.) schaf-
fen bessere Voraussetzungen auf dem Markt, ermöglichen die Nutzung von Skalenerträgen und 
verlängern Wertschöpfungsketten. Dadurch ergeben sich Synergiepotenziale, Effizienzsteige-
rungen sowie Möglichkeiten zur Kostenoptimierung, die letztlich in neue Produkte und Dienst-
leistungen münden.  

Innerhalb dieses Handlungsfeldes sollen Projekte realisiert werden, die die überbetriebliche Zu-
sammenarbeit zwischen Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sowie zwischen Regionen und 
Zentren fördern. Interessante Vernetzungen für Innovations- und Nachfolgeprojekte ergeben 
 ________________  

22 Räumlich ist der Förderschwerpunkt auf geeignete Industrie- und Gewerbezonen zu beschränken, wo nötige Strukturen be-
reits vorhanden sind. Die im kantonalen Raumkonzept definierten Entwicklungsschwerpunkte sind zu berücksichtigen. 

23 MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie.  
24 Stellenvermittlungen sowie gewinnorientierte Weiterbildungsangebote fallen nicht in den Gestaltungsbereich der NRP. Es gilt 

das Subsidiaritätsprinzip.  
25 Der Perimeter: in der Vermessung die umgrenzende Linie einer Verwaltungseinheit (insb. Schweizerisch). Im Rahmen der NRP 

bezeichnet sie den räumlichen Wirkungsbereich.  
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sich auch aus dem Zusammenspiel zwischen Jungunternehmer, Investor und bestehenden Be-
trieben. Kooperationen zwischen den Regionen und über die Kantonsgrenzen hinweg sind 
ebenfalls vorstellbar und erwünscht.  

4.4.3 Handlungsfeld 3: Innovationen in den KMU fördern 

 

Im zunehmend verstärkten globalen Wettbewerb sind Unternehmen zwingend auf die Entwick-
lung von Innovationen angewiesen. Mit der NRP können daher Angebote für Wissenstransfer 
und Innovationsförderung angestossen werden, wenn sie im Einklang regionaler Innovations-
strategien sind. In dieses Handlungsfeld fallen beispielsweise Beiträge für ein Fabrikationslabor 
(offene Werkstatt), Angebote in Zusammenarbeit mit dem Switzerland Innovation Park Biel/Bi-
enne und Aufbau von Technologie-Transferstellen für spezifische Technologien oder Branchen.  

Outcome: In Förderschwerpunkt 2 stehen primär KMU aus Industrie und Gewerbe sowie pro-
duktionsnahen Dienstleistungen im Fokus. Sie sollen in Form eines besseren Zugangs zu qualifi-
zierten Mitarbeitenden, der Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen und 
der Nutzung von Synergien profitieren.  

Impact: Als Quintessenz soll die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bestehender Unter-
nehmen erhöht werden. Letztendlich führt sie zu mehr Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und Pa-
tentanmeldungen im Kanton Solothurn.  
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5. Nachhaltigkeitsbeurteilung des Umsetzungsprogramms  
 
Die beiden Förderschwerpunkte des NRP-Umsetzungsprogramms wurden einer Nachhaltigkeits-
beurteilung (NHB) mittels „Berner Nachhaltigkeitskompass“ unterzogen.26 Die NHB soll zum ei-
nen Zielkonflikte aufzeigen, zum anderen soll sie helfen, Projekte hinsichtlich der langfristigen 
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass eine ex ante-Beurteilung 
in ihrer Aussagekraft beschränkt ist.27  

5.1 Beurteilung Förderschwerpunkt 1: Tourismus im ländlichen Raum 

 

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung des Förderschwerpunktes 1 ergibt für die Dimensionen Wirt-
schaft und Gesellschaft ein eindeutiges Bild: In diesen Bereichen ist in erster Linie mit positiven 
Effekten zu rechnen. Angepeilt werden mehr touristische Aktivitäten, unternehmerische Um-
sätze und Erträge. Dies schafft Arbeitsplätze und Einkommen. Kurzfristig betrachtet ist zwar mit 
höheren Haushaltsausgaben von Bund und Kanton zu rechnen, hier sollte sich aber im Betrach-
tungszeitraum 2020 – 2030 ein positiver finanzieller Nettoeffekt ergeben. 

5.1.1 Mögliche Zielkonflikte Schutz und Nutzung 

 

Zielkonflikte können sich in erster Linie zwischen touristischen und ökologischen Zielen erge-
ben: Die Aktivitäten im Bereich Tourismus zielen auf eine Steigerung der Gästezahlen ab. Damit 
einhergehend sind zusätzlicher Nutzungsdruck, erhöhter lokaler Energiebedarf und Emissionen 
(Lärm, Schadstoffe) möglich. Förderwürdige Projekte sollen auf bestehende Infrastrukturen zu-
rückgreifen, auf die Stärkung der digitalen Kompetenzen und die Produktentwicklung abzielen. 
Ausgeschlossen sind Projekte zur Finanzierung von Basisinfrastrukturen. 
 
Grundsätzlich kann die Förderung des regionalen Tourismus dazu beitragen, dass das Verkehrs-
aufkommen insgesamt aufgrund kürzerer Wege reduziert wird. Auf lokaler Ebene kann der Ver-
kehr hingegen zunehmen, wodurch Konflikte entstehen können. Diesem Umstand gilt es bei 
der Projektbeurteilung Rechnung zu tragen.  
 
Wichtiges Kapital des Tourismus im Kanton Solothurn sind zudem die Natur- und Kulturland-
schaft sowie kulturhistorische Bauten. Projekte zur Tourismusförderung sollten auf den Erhalt 
bzw. die Aufwertung dieser Stärken abzielen.  

5.1.2 Optimierungsmöglichkeiten  

 
Treten Zielkonflikte zwischen den Bereichen Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft auf, gilt es 
folgendes zu beachten:    
� Der Schwerpunkt soll auf einen sanften Tourismus gelegt werden. Touristische Angebote 

sollen dort entstehen, wo entsprechende Infrastrukturen bereits vorhanden sind und nicht 
unter erheblicher Umwelteinwirkung entstehen müssen. 

� Bei Projekten mit grösseren direkten Umweltauswirkungen (Bodenverbrauch, Schadstof-
femissionen, Verkehr, Lärm) sollen projektweise begleitende Massnahmen zur Verminde-
rung der Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden (z.B. Kompensationsleistungen, 
Förderung des Öffentlichen Verkehrs oder des Fuss- und Veloverkehrs etc.). 

� Der Energiebedarf soll in der Regel durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Wo dies 
nicht möglich ist, sollen Kompensationsleistungen geprüft werden. 

� Bei grösseren Projekten sind die Auswirkungen auf den Verkehr zu prüfen. Ist eine erhebli-
che Zunahme des Verkehrs zu erwarten, soll ein Mobilitätskonzept erstellt werden. 

 ________________  

26 Weit & Breitsicht im Auftrag des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB): Umsetzungsprogramm 
2020 - 2023 zur Neuen Regionalpolitik (NRP) im Kanton Solothurn. Solothurn 2019. 

27 Zum Zeitpunkt dieser Beurteilung kann nicht vorausgesagt werden, welche konkreten Projekte umgesetzt werden. Die Beur-
teilung der Nachhaltigkeitswirkung der NRP hängt daher insbesondere von der Ausgestaltung der zukünftigen Projekte ab. 
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Abbildung 14: Auswertung Nachhaltigkeitsbeurteilung Förderschwerpunkt 1   

5.2 Beurteilung Förderschwerpunkt 2: Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im 

ländlichen Raum 

  

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung des Förderschwerpunktes 2 ergibt für die Dimensionen Wirt-
schaft und Gesellschaft ein positives Bild. Angepeilt werden auch hier mehr wirtschaftliche In-
vestitionen und Wertschöpfung bei den Unternehmen. Als nachteilig für die Gesellschaft könnte 
sich der mit einer stärkeren Wirtschaftsentwicklung einhergehende Mehrverkehr sowie zusätzli-
che Emissionen durch private Investitionen ergeben.   
 
 
 
 
 
 
 

Nachhaltigkeitskompass: Auswertung

Vorhaben:  
Beurteilt durch:

Datum: 26.03.19

Betrachtungshorizont:

Vergleichsbasis:

Stärken - Schwächen - Profil

Dimension Mittelwert Mittelwert -2 2

UMWELT -0.04 0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0. 25 - 0. 25

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1. 00 - 1. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0. 25 - 0. 25

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

WIRTSCHAFT 0.86 1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00
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5.2.1 Mögliche Zielkonflikte Schutz und Nutzung 

 
Auch beim zweiten Förderschwerpunkt können sich Konflikte in erster Linie zwischen wirt-
schaftlichen und ökologischen Zielen bzw. zwischen Schutz und Nutzung ergeben. Eine wirt-
schaftliche Entwicklung führt unter Umständen zu einem erhöhten Flächenbedarf, der teilweise 
natürliche Lebensräume tangieren kann (v.a. bei Handlungsfeld 2). Grundsätzlich kann die För-
derung der regionalen Wirtschaft, ähnlich wie beim Tourismus, dazu beitragen, dass der Ge-
samtverkehr reduziert wird (mehr regionale Arbeitsplätze, weniger Wegpendler), wenn die lo-
kale Bevölkerung die zusätzlichen Arbeitsplätze besetzen kann. Gleichzeitig kann es lokal zu ei-
ner Zunahme des Verkehrs und damit zu Konflikten kommen. Diesem Umstand gilt es bei der 
Projektbeurteilung Rechnung zu tragen.  

5.2.2 Optimierungsmöglichkeiten 

Treten Zielkonflikte zwischen den Bereichen Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft auf, gilt es 
Folgendes zu beachten:    
� Konzentration der räumlichen wirtschaftlichen Entwicklung auf die Entwicklungsgebiete 

gemäss kantonalem Richtplan (z.B. RAZ); Innenentwicklung in Dörfern fördern. 
� Potentiale in ungenutzten Gebäuden und unbebauten Bauzonenflächen sind bei der Pro-

jektentwicklung zu berücksichtigen. Mit der Planung und Realisierung der Entwicklungs-
projekte muss eine effiziente und bodensparende Bebauung sichergestellt werden. Falls 
dies technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, sollen projektweise begleitende Mass-
nahmen zur Verminderung der Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden (z.B. Kom-
pensationsleistungen). 

� Bei Projekten mit grösseren direkten Schadstoffemissionen sollen projektweise begleitende 
Massnahmen zur Verminderung der Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden (z. B. 
Kompensationsleistungen). 

� Erhöhter Energiebedarf soll in der Regel durch erneuerbare Energien gedeckt werden.  
Wo dies nicht möglich ist, sollten Kompensationsleistungen geprüft werden. 

� Bei grösseren Projekten sind die Auswirkungen auf den Verkehr zu prüfen. Ist eine erhebli-
che Zunahme des Verkehrs zu erwarten, soll ein Mobilitätskonzept erstellt werden. 
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Abbildung 15: Auswertung Nachhaltigkeitsbeurteilung Förderschwerpunkt 2   
  

Durch die Nachhaltigkeitsbeurteilung nach dem Berner Nachhaltigkeitskompass konnte gezeigt 
werden, dass das NRP-Umsetzungsprogramm 2020 – 2023 mit den Grundsätzen der Nachhaltig-
keit vereinbar ist.    

Die Beurteilungsresultate zeigen, dass das Umsetzungsprogramm sehr viele Chancen bietet, den 
Kanton Solothurn nachhaltig im Sinne von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft weiterzuentwi-
ckeln.    

Die Nachhaltigkeit muss durch eine sorgfältige Beurteilung, Optimierung und Auswahl der För-
derprojekte sichergestellt werden.  
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UMWELT -0.06 0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0. 25 - 0. 25

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1. 00 - 1. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0. 50 - 0. 50

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

WIRTSCHAFT 0.78 1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.75 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 75 0. 75

1.33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 33 1. 33

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

2.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 2. 00 2. 00

2.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 2. 00 2. 00## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

GESELLSCHAFT 0.17 0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

-0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0. 50 - 0. 50

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.67 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 67 0. 67

0.75 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 75 0. 75

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1. 00 1. 00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0. 00 0. 00

Kultur 

Bildung

Soziale Sicherheit

Einkommens- und Vermögensverteilung 

Einkaufs- und Dienstleistungsangebot

Mobilität

Gesundheit

Freizeit 

Sicherheit

Partizipation

Integration

Gemeinschaft

Chancengleichheit

Überregionale Zusammenarbeit 

Innovationen

Landschaftsqualität

Wohnqualität

Siedlungsqualität 

Wirtschaftsstruktur

Steuerbelastung

Öffentlicher Haushalt 

Know-how

Öffentliche Investitionen: Werterhaltung  

Wirtschaftsförderung

Kostenwahrheit 

Ressourceneffizienz  

Einkommen

Lebenskosten 

Arbeitsangebot

Öffentliche Investitionen: Neuinvestitionen  

Naturraum 

Luftqualität

Klima

Energieverbrauch

Rohstoffverbrauch: Stoffumsatz 

Rohstoffverbrauch: Wertstoffwiederverwertung 

Stoffqualität  

Biodiversität 

beeinträchtigt die NE fördert die NE

Wasserhaushalt

Wasserqualität

Bodenverbrauch

Bodenqualität

Zielbereich -1

Energiequalität

Umsetzungsprogramm Neue Regionalpolitik NRP 2020-23 - Wertschöpfungssystem G&I

Roger Graber und Patrick Bussmann

Kanton Solothurn, Wirkung bis 2030

Ausgangszustand 2019

0 1



31 

6. Prozesse, Zuständigkeiten und Kompetenzen 
 

6.1 Abstimmung mit relevanten Sektoralpolitiken und Einbezug regionaler Akteure  

Die optimale sektoralpolitische Abstimmung ist ein kritischer Faktor in der erfolgreichen Umset-
zung der NRP auf allen föderalen Stufen. Wie bereits in Kapitel 3 gezeigt, unterstützt oder er-
gänzt die NRP die bestehenden Sektoralpolitiken, kantonalen Strategien und Konzepte ideal. Es 
besteht kein Konkurrenzverhältnis.  

Während der Umsetzungsperiode erfolgt eine projektspezifische Abstimmung auf bilateralem 
Weg mit den zuständigen Ämtern und Fachstellen: Besonders viele Schnittstellen zur NRP hat 
beispielsweise die Raumentwicklung, da der kantonale Richtplan der NRP den Rahmen für die 
raumwirksamen Tätigkeiten vorgibt (Kapitel 3.3). Die Abstimmung mit der kantonalen Fach-
stelle für Nachhaltigkeit erfolgt bei Projekten, bei denen wie in Kapitel 5 besprochen, Zielkon-
flikte vorliegen. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit den Kantonen (inkl. INTERREG-
Projekte) geschieht fallweise auf bilateralem Weg mit der zuständigen Amtsstelle oder Organi-
sation, wie in Kapitel 3.5 beschrieben.   

Neben verwaltungsinternen Ansprechpartnern sind die regionalen Wirtschaftsförderungen, die 
grössten kantonalen Wirtschaftsverbände (KGV, SOHK) und die touristischen Organisationen, 
wie bereits in der Einleitung erwähnt, die wichtigsten Umsetzungspartner. Die Zusammenarbeit 
ist in Leistungsvereinbarungen geregelt. Prozessrelevante Akteure werden in den folgenden Un-
terkapiteln noch genauer umrissen.   

6.2 NRP-Fachstelle 

Die NRP-Fachstelle ist Koordinations- und Beurteilungsstelle für die Projekte sowie Evaluations-
stelle für das Umsetzungsprogramm.   

 
Abbildung 16: Prozess-Projektauswahl  

 

 

 

 



32 

   

Im Wesentlichen erfüllt die NRP-Fachstelle die folgenden Aufgaben: 
 
� Kontaktstelle für Initianten von NRP-Projekten 
� Formale Prüfung von Projekten und Einordnung gemäss Kriterienkatalog 
� Erstellen der Leistungsvereinbarungen zwischen Projektträger und Kanton 
� Programmcontrolling und Evaluation 
� Koordination Projekt-Controlling 
� Kontaktperson gegenüber dem SECO 
� Kontaktperson für andere Kantone 
� Koordination der Öffentlichkeitsarbeit  

Die NRP-Fachstelle ist eingegliedert in die Abteilung Wirtschaftsförderung. Es wurde – wie schon 
bei der letzten Umsetzung in den Jahren 2012 – 2015 – keine neuen Stellenprozente geschaffen. 
Der Aufwand für die Umsetzung liegt erfahrungsgemäss zwischen 60 und 80 Prozent je nach 
Umsetzungsphase. Die Ressourcen gehen mehrheitlich auf Kosten der Abteilung Wirtschaftsför-
derung – insbesondere auf Kosten der Anlaufstelle für die Solothurner Unternehmen (Bestan-
despflege). 

6.3 Projektträger 

Die Initiative für ein Projekt kann von privater Seite, von Unternehmungen, Verbänden, 
Vereinen, Gemeinden oder auch von kantonalen Stellen kommen. Als Projektträger kommen 
Vereine, Verbände, Gruppen von Unternehmern, Gruppen von Gemeinden oder Kombinationen 
wie Privat Public Partnerships in Frage. Im Kanton Solothurn sind dies zum Beispiel die Solothur-
ner Handelskammer, der Kantonale Gewerbeverein, die regionalen Wirtschaftsförderer und  
Industrievereine sowie die Tourismusorganisationen.  

Infrage kommen aber auch zahlreiche weitere Organisationen. Projekte, die vom Kanton selber 
initiiert werden, sind mit einem entsprechenden Leistungsauftrag an Projektträger ausserhalb 
der kantonalen Verwaltung zu übertragen. 

Der Projektträger kann, muss aber nicht, der Initiant der Idee sein. Der Projektträger hat die in-
haltliche und finanzielle Verantwortung für das Projekt und muss das Reporting gewährleisten. 
Er ist Vertragspartner gegenüber der Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn. Insbesondere fällt 
der Nachweis der NRP-Konformität anhand der Projektkriterien sowie der Nachweis über die 
Wirkung des Projekts im Rahmen des Programmcontrollings in den Verantwortungsbereich der 
Projektträger. 

6.4 Anforderungen an die Gesuchseingabe 

Initianten können ab dem 1. Januar 2020 einen Projektantrag mit ihrer Projektidee bei der NRP-
Fachstelle einreichen.28 Der letzte Eingabetermin für ein Gesuch ist der 31. Juli 2023, damit der 
Projektantrag fristgerecht innerhalb der Programmperiode bearbeitet werden kann. 

6.4.1 Projektvorstellung  

Die NRP-Fachstelle bietet den Projektinitianten die Möglichkeit, Projektideen zu einem frühen 
Zeitpunkt im Hinblick auf die verlangten Förderkriterien der NRP-Fachstelle vorzustellen. Gleich-
zeitig bietet sie die Möglichkeit, offene Fragen auf beiden Seiten zu klären.  

 

 _______________  

28 Vorlagen werden von der Wirtschaftsförderung zur Verfügung gestellt.  
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Vor der Vorstellung des Projektes sind folgende minimalen Informationen bei der NRP-Fach-
stelle einzureichen:   
 
� Projektbeschreibung nach Vorlage (max. 1 A4 Seite) 
� Detaillierte Einordnung in mindestens ein Handlungsfeld  
� Beschrieb des Wirkungsperimeters und des volkwirtschaftlichen Nutzens 
� Einordnung in regionale Strategien und in Einklang mit kantonalem Richtplan 
� Nachweis, dass es sich um ein klar umrissenes, innovatives Projekt, das noch nicht existiert, 

handelt  
� Nachweis zur nachhaltigen Finanzierung   

6.4.2 Antrag und Gesuchsprüfung 

Ein Gesuch setzt sich aus drei Teilen zusammen:  

1. Der erste Teil umfasst einerseits Angaben zum Projektinitiant (Selbstdeklaration29) und 
andererseits Eckdaten zum Projekt.  

2. In einem zweiten Teil wird das Projekt beschrieben und es ist darzulegen, inwiefern es 
zur Erreichung der Zielsetzungen der NRP beiträgt, einem der definierten Handlungsfel-
der entspricht und im Einklang mit regionalen Entwicklungsstrategien steht.30 Der oben 
genannte Projektbeschrieb beinhaltet eine kurze Zusammenfassung, die auch für die 
Veröffentlichung gedacht ist. 

3. Dem Gesuch ist ein Projekt- und Finanzierungsplan beizulegen.   

Es gibt eine Reihe weiterer Kriterien, die ein NRP-Projekt erfüllen muss, damit es förderwürdig 
ist. Im Anhang des Umsetzungsprogramms findet sich ein Leitfaden, der diese Kriterien zusam-
menfasst.   

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beurteilt das Gesuch nach definierten inhaltlichen Kri-
terien31. Das AWA behält sich dabei vor, Fachexperten für Stellungnahmen zu beauftragen.  

Basierend darauf formuliert die Abteilung Wirtschaftsförderung im Amt für Wirtschaft und Ar-
beit einen Antrag zur Genehmigung oder Ablehnung des Gesuches.  

6.5 Projektauswahl und Mittelfreigabe   

Für den finalen Entscheid übergibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit den Antrag an die Stelle 
mit der entsprechenden Ausgabenkompetenz. Aufgrund der begrenzten Mittel ist die Erfüllung 
aller NRP-Kriterien keine Garantie für eine Förderung.     

Die Abteilung Wirtschaftsförderung schliesst mit den Projektträgern eine Leistungsvereinbarung 
ab, die von der NRP-Fachstelle ausgearbeitet wird. Darin wird festgelegt, wozu die Gelder der 
NRP im Rahmen der entsprechenden Projekte verwendet werden können, welche Ziele und Mei-
lensteine nachzuweisen sind, welche Indikatoren im Rahmen des Programmcontrollings über-
prüft werden und wie die Zahlungsmodalitäten geregelt werden.  

 
  

 ________________  

29 Ein Formular zur Selbstdeklaration wird vom AWA zur Verfügung gestellt. 
30 Vorlagen werden vom AWA zur Verfügung gestellt. 
31 Checklisten zur formalen und inhaltlichen Beurteilungen werden vom AWA aufbereitet. 
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7.  Controlling, Monitoring und Evaluation  

7.1 Controlling 

 

Für das Controlling sind in der Leistungsvereinbarung die Ziele des Projekts, Meilensteine, Fris-
ten sowie Art des Reportings und Auszahlungsmodalitäten festgelegt. Die Wirtschaftsförderung 
Kanton Solothurn prüft die Einhaltung der vereinbarten Bedingungen, indem sie den Projekt-
fortschritt mittels eines schriftlichen Reportings durch den Projektträger misst. Mindestens ein-
mal jährlich erfolgt eine formelle Besprechung mit dem Projektträger. Ansonsten folgen persön-
liche, schriftliche und telefonische Kontaktaufnahmen je nach Bedarf.  

7.2 Evaluation 

 

Im Rahmen des Programmcontrollings werden projektweise die in den Wirkungsmodellen zu 
den Förderschwerpunkten beschriebenen Indikatoren überprüft. Weiter werden im Rahmen der 
Evaluation der NRP sowie bei Programmabschluss die Indikatoren auf den Ebenen Input und 
Output jährlich überprüft. Die Fokussierung auf die Outputs rührt daher, dass sie zeitgerecht in-
nerhalb der NRP-Förderphase erzielt werden. Auf der Ebene Outcome wird erst bei Programm-
ende Bericht erstattet. Die effektive Wirkung auf der Ebene Impact stellt sich häufig erst Jahre 
nach der Förderung ein und wird unmittelbar nach Programmende nicht vom SECO verlangt. 
 

 
Abbildung 17: NRP-Wirkungsmodell 

 
Aufgrund der Ergebnisse des Programmcontrollings oder auf Antrag der Projektträgerschaft 
kann und soll es möglich sein, Projektpläne anzupassen. Sofern dadurch keine zusätzlichen  
Mittel für das Projekt aufgewendet werden, entscheidet die Wirtschaftsförderung Kanton  
Solothurn über die Anpassungen. Werden durch die Anpassung zusätzliche Mittel von Bund und 
Kanton benötigt, entscheidet die Stelle mit der entsprechenden Ausgabenkompetenz.  
 
Besteht in einem Projekt keine Aussicht auf Erfolg, d.h. das Projekt ist unzureichend geführt, die 
Qualität der Resultate sind ungenügend oder die Ziele der Leistungsvereinbarung auf Ebene 
„Outcome“ können eindeutig nicht erreicht werden, behält sich der Kanton vor, seine Beteili-
gung am Projekt frühzeitig zu beenden und die gesprochenen Mittel für andere Projekte zur 
Verfügung zu stellen. Für den Entscheid über einen frühzeitigen Rückzug aus einem Projekt sind 
dieselben Instanzen wie bei der Projektbewilligung zuständig. 
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7.3 Monitoring 

 

Das Monitoring über die NRP im Allgemeinen wird durch die Abteilung Wirtschaftsförderung im 
Amt für Wirtschaft und Arbeit vorgenommen und im Rahmen des Schlussberichts an das SECO 
festgehalten. Das Finanzcontrolling über alle NRP-Mittel wird mittels CHMOS und durch den Be-
reich Betriebswirtschaft des Amtes für Wirtschaft und Arbeit sichergestellt.  
 
Projektbeiträge werden nach Erreichung der in der Leistungsvereinbarung definierten Meilen-
steine ausbezahlt. Ziel des Monitorings ist es, im Austausch mit den relevanten Akteuren (SECO, 
Partner im Regionalmanagement, kantonale Ämter etc.) Verbesserungsmöglichkeiten in der 
Umsetzung der NRP zu erkennen und fortlaufend umzusetzen. 
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8. Örtlicher Wirkungsbereich und Begründung des Förderanspruchs 

Gemäss der Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 200732 wurde der Kanton  
Solothurn aufgrund der Typologisierung der OECD als urban eingestuft und komplett vom NRP-
Perimeter ausgenommen. Der Kanton Solothurn kann nur von der NRP profitieren, wenn er 
beim SECO den Nachweis erbringt, dass bei ihm die gleichen Möglichkeiten und Herausforde-
rungen herrschen, wie in ländlich klassifizierten Kantonen.33  

 
Abbildung 18: Örtlicher Wirkungsbereich der Neuen Regionalpolitik (NRP) 

Die Strukturanalyse in Kapitel 2.1 hat deutlich gezeigt, dass der Kanton Solothurn strukturelle 
Schwächen aufweist, die für ländliche Regionen typisch sind und die den Einsatz der NRP recht-
fertigen. Der Kanton Solothurn ist daher der Ansicht, dass ein Förderanspruch besteht, da er sich 
nicht wie die als urban klassifizierten Kantone Zürich, Zug und Basel-Stadt entwickelt.  

Der Kanton Solothurn bewegt sich bei allen wichtigen volkwirtschaftlichen Kenngrössen seit 
Jahren leicht unter dem nationalen Durchschnitt. Diese Aussage trifft, wenn auch in unter-
schiedlichem Masse, auf alle fünf Regionen zu. Die Landwirtschaft spielt zwar nur eine äusserst 
marginale Rolle im Kanton Solothurn, der Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssektor liegt 
allerdings deutlich unter dem nationalen Schnitt und konzentriert sich auf weniger wertschöp-
fungsintensive Branchen wie zum Beispiel die Logistik. Trotz dem relativ hohen Anteil Beschäf-
tigter im sekundären Sektor ist die Exportdynamik seit 1995 relativ niedrig. Die typisch ländliche 
Strukturschwäche offenbart sich auch in der Innovationskraft und der relativ niedrigen Verfüg-
barkeit von Hochqualifizierten. 34    

Erschwerend für die wirtschaftliche Entwicklung erweist sich auch die Topographie. Die Juraket-
ten teilen den Kanton praktisch in drei Teile, dazwischen eingeschlossen ist die Region Thal. Die 
Hauptverbindungswege zwischen dem nördlichen und südlichen Kantonsteil verlaufen aus-
serhalb des Kantons. Wirtschaftliche Interaktionen sind unter diesen Voraussetzungen naturge-
mäss erschwert.  

 _______________  

32 Verordnung über Regionalpolitik (VRP) vom 28. November 2007 (SR 901.021). 
33 Hintergrund dafür ist die Klassifizierung der OECD, wonach der Kanton Solothurn als ein mehrheitlich urbanes Gebiet einge-

stuft wurde. Denn gemäss der „OECD Regional Typology“ leben lediglich 12.5% der Bevölkerung des Kantons Solothurn in 
ländlichen Gemeinden. Damit ist der Schwellenwert für „nicht mehrheitlich urbane Gebiete“ von mindestens 15 % unter-
schritten. Mit 12.5 % ist der Kanton Solothurn unter den nicht in den NRP-Wirkungsperimeter aufgenommenen urbanen 
Kanton Zürich, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau und Genf der klar ländlichste und liegt näher an dem in den 
Wirkungsperimeter aufgenommenen Kanton Neuenburg (15.1 %). OECD Regional Typology, Februar 2010: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/62/42392595.pdf (Stand Februar 2019) 

34 Regiosuisse. Monitoringbericht 2016 - die regionalwirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz. Bern 2017. 
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Die geringe Grösse des Kantons und die Zentrifugalkräfte der Metropolitanräume Basel und Zü-
rich sowie der Hauptstadtregion Schweiz lassen kaum eine sinnvolle Beschränkung des NRP-Peri-
meters auf die periurbanen ländlichen und die peripheren ländlichen Räume zu. Die Ausgangs-
lage im Kanton Solothurn entspricht somit eher derjenigen von Freiburg, Thurgau und St. Gal-
len als den urbanen Kantonen Zürich, Genf und Basel-Stadt. 

Vor dem Hintergrund der Ausgangslage beantragt der Kanton Solothurn beim SECO, grundsätz-
lich den ganzen Kanton wie schon in der Programmperiode 2012 – 2015 in den Wirkungsperi-
meter der NRP aufzunehmen.  

Die Städte Grenchen, Solothurn und Olten sind wichtige Zentren für die ländlichen Räume und 
bilden jeweils den Knotenpunkt der regionalen funktionalen Räume. Für die Städte soll die 
Durchführung von NRP-Projekten jedoch nur in Zusammenarbeit mit Akteuren aus ländlichen 
Räumen oder nur dann möglich sein, wenn bei der Projekteingabe eine positive Wirkung für die 
umliegenden ländlichen Gebiete zu erwarten ist. 
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9. Kosten-, Finanzierungs- und Realisierungsplan 

Der Finanzierungs- und Realisierungsplan orientiert sich am Konkretisierungsgrad der mögli-
chen Massnahmen. Dieser ist vor der Programmperiode zwangsläufig sehr niedrig. Es ist zudem 
aufgrund der vergangenen Erfahrung nicht planbar, welche Projekte tatsächlich realisiert wer-
den. Zumal die Projekte von privater Seite initiiert und umgesetzt werden.     

Es ist vorgesehen, für beide Förderschwerpunkte gleich viele Mittel zur Verfügung zu stellen. Er 
geht davon aus, dass in den ersten beiden Jahren der grösste Teil der Projektideen eingegeben 
wird. Diese Überlegungen spiegeln sich bei der jährlichen Budgetierung wieder.  

Es ist vor der Programmperiode aus Erfahrung allerdings schwer planbar, welches Projekt zu 
welchem Zeitpunkt eingereicht und umgesetzt wird, da die Projekte von privater Seite initiiert 
und realisiert werden.  

Der Kanton Solothurn setzt für die Umsetzung der NRP ausschliesslich A-fonds-perdu-Beiträge 
ein. Diese können projektbezogen als Anschubfinanzierung in jedem Förderschwerpunkt einge-
setzt werden. Der Kanton Solothurn sieht für die Umsetzung der NRP im Zeitraum 2020 - 2023 
A-fonds-perdu-Beiträge von Bund und Kanton von insgesamt CHF 2.0 Mio. vor. 

Eine Bedingung der NRP ist, dass die Kantone sich gesamthaft mindestens gleichwertig wie der 
Bund an den Finanzhilfen beteiligen. Für die Äquivalenzleistung wird der Kanton Solothurn 
50 % der Mittel, das heisst insgesamt maximal CHF 1.0 Mio. für A-fonds-perdu-Beträge zur Ver-
fügung stellen.  

Damit wird die Umsetzung der NRP für die Jahre 2020 - 2023 in das korrespondierende Global-
budget und die kantonale Finanzplanung aufgenommen. 
 

CHF Bund Kanton Total Bund  

und Kanton  

mind. Drittmit-
tel 

Gesamt-
kosten 

Inkl. Dritt-
mittel 

Förderschwerpunkt 1 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Förderschwerpunkt 2 500'000 500'000 1'000'000 500'000 1'500'000 

Summe 1'000'000 1'000'000 2'000'000 1'000'000 3'000'000 

Abbildung 19: Mittelallokation nach Förderschwerpunkten und Finanzierungsquelle   

Für die Finanzierung aller Projekte und Programme gilt, dass mindestens ein Drittel der Finan-
zierung durch Dritte erbracht werden muss. Damit wird Art. 9 des Bundesgesetzes über die Regi-
onalpolitik vom 6. Oktober 2006 erfüllt, wonach sich Empfängerinnen und Empfänger von Fi-
nanzhilfen nach den Artikeln 4 – 6 angemessen mit eigenen Mitteln am Vorhaben beteiligen 
müssen. Für die Sicherstellung der Drittmittel ist der Projektträger verantwortlich. 

Regionalentwicklung ist in der Regel eine interdisziplinäre Aufgabe und Projekte übergreifen 
oftmals mehrere Sektoralpolitiken. Es ist daher möglich, dass nur Teile eines Projekts NRP-för-
derwürdig sind. In solchen Fällen ist der NRP-förderwürdige Teil klar zu definieren. Besondere 
Beachtung ist bei diesen Projekten der Frage der Mehrfachfinanzierung und der Koordination 
mit den Geldgebern ausserhalb der NRP zu schenken. 

Sämtliche finanziellen Mittel der NRP werden auf Projektebene eingesetzt. Der Kanton  
Solothurn entrichtet im Rahmen der Umsetzung der NRP keine Sockelfinanzierungen an  
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Regionalmanagements oder Basisfinanzierungen an Institutionen oder für die reine Entwick-
lung von Projektideen. Die Ausschöpfung des Budgets ist kein Ziel der NRP.  

Die folgende Abbildung zeigt die Mittelallokation pro Jahr nach den einzelnen Förderschwer-
punkten. Der Kanton Solothurn behält sich vor, für die Phase bis 2023 die Mittelallokation jähr-
lich zu überprüfen und anzupassen.  
 
CHF 2020 2021 2022 2023 Gesamt-

kosten 

(Inkl. Dritt-

mittel) 

Förderschwerpunkt 1 

(inkl. Drittmittel) 

300'000 

(450'000) 

400'000 

(600'000) 

200'000 

(300'000) 

100'000 

(150'000) 

1'000'000 

(1'500'000) 

Förderschwerpunkt 2 

(inkl. Drittmittel) 

300'000 

(450'000) 

400'000 

(600'000) 

200'000 
 
(300'000) 

100'000 

(150'000) 

1'000'000  

(1'500'000) 

Total Bund und Kanton 

(inkl. Drittmittel) 

600'000 

(900'000) 

800'000 

(1'200'000) 

400'000 

(600'000) 

200'000 

(300'000) 

2'000'000 

(3'000'000) 

Abbildung 20: Jährliche Etappierung der Fördermittel nach Förderschwerpunkten 
 

Für die Umsetzung der NRP kommen im Kanton Solothurn ausschliesslich A-fonds-perdu-Bei-
träge zum Einsatz. 

Von Bund und Kanton kommen aufgrund des Äquivalenzprinzips je CHF 1'000'000. Mindestens 
CHF 1'000'000 stammen von Dritten. Auf diese Art und Weise stehen theoretisch CHF 3'000'000 
für die Umsetzung der NRP zur Verfügung.  

Die Mittel werden gleichmässig auf die Förderschwerpunkte aufgeteilt. Für die Beschaffung der 
Drittmittel ist der Projektträger verantwortlich.    
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10. Antrag NRP-Förderbeitrag 2020 – 2023  

Der Kanton Solothurn beantragt beim Bund folgende NRP-Fördermittel für die Periode  
2020–2023:  

A-fonds-perdu-Beiträge: CHF 1'000'000 

Formeller Nachweis des äquivalenten Kantonsbeitrages 
 
Mit seinem Beschluss vom XXXX 2019 hat der Regierungsrat dem Umsetzungsprogramm 2020 – 
2023 sowie der unter Kapitel 9 beantragten Finanzierung stattgegeben.   
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11. Anhang 

11.1 Leitfaden für die Beurteilung von NRP–Projekten im Kanton Solothurn  

(2020 - 2023) 

 
Leitsätze für die NRP im Kanton Solothurn  

Die Leitsätze sind als Prinzipien zu verstehen, die die Zielvorstellungen und Leitgedanken der 
NRP beinhalten. NRP-Projekte müssen allen Prinzipien entsprechen, damit sie förderwürdig sind. 

   

(1) Wir verstehen die NRP als ein Instrument, mit dem wir im Sinne der Standortstrategie 

2030 die Regionen zum Leben und Investieren attraktiver machen.  

(2) Wir streben danach, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum 

zu steigern, und fördern die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Zentren sowie 

den ländlichen Räumen.  

(3) Mit der NRP stärken wir die Standortqualität und die Rahmenbedingungen in den ein-

zelnen Regionen, indem wir auf unseren Stärken und Chancen aufbauen. 

(4) Mit Anschubfinanzierungen fördern wir nachhaltige, klar umrissene Projekte in den Re-

gionen, die im ländlichen Tourismus sowie in der Industrie, im Gewerbe und bei den 

Dienstleistungen die Innovationskraft erhöhen, das Arbeitskräftepotential besser aus-

schöpfen und die Digitalisierung vorantreiben. 

 
Förderschwerpunkte und Handlungsfelder 

Projekte müssen eines der folgenden Wertschöpfungssysteme stärken und mindestens einem 
der Handlungsfelder zuzuordnen sein. 

 
Wertschöpfungssystem Tourismus im ländlichen Raum   
 
� Handlungsfeld 1: Innovative touristische Angebote entwickeln  
� Handlungsfeld 2: Digitale Kompetenzen im Tourismus stärken  
� Handlungsfeld 3: Strukturen und regionale Kooperationen optimieren 
 
Wertschöpfungssystem Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen Raum 
 
� Handlungsfeld 1: Fachkräfte aktivieren und qualifizieren  
� Handlungsfeld 2: Kooperationen stärken und Wertschöpfungsketten verlängern 
� Handlungsfeld 3: Innovationen in den KMU fördern 
 
Selektionsregeln 

Die Selektionsregeln sind dem Bundesgesetz über die Regionalpolitik und der Botschaft über die 
Standortförderung des Bundes von 2015 – 2023 entnommen. Projekte müssen alle Selektionskri-
terien erfüllen, damit sie Anspruch auf Förderung erhalten können.   

Das Projekt… 

� … fördert unternehmerisches Denken und Handeln in einer Region.  
� … muss sich in die Standortstrategie 2030 einfügen und zur Erreichung der kantonalen 

Ziele beitragen. 
� … fällt nicht in den Kernbereich eines anderen Förderinstruments und steht nicht im  

Widerspruch zu Strategien anderer Sektoralpolitiken. 
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� … erzielt seine Wirkung hauptsächlich im ländlichem Raum (NRP-Perimeter), bezieht aber 
die Wirkung der Zentren mit ein.   

� … schafft direkt oder indirekt Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze und hat somit einen  
erkennbaren volkswirtschaftlichen Nutzen. 

� … trägt zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen bei, die aus der Region  
exportiert werden, oder zur Stärkung der Exportfähigkeit einer Region (Exportbasisansatz) 
dienen. 

� … ist innovativ und trägt zur Stärkung der Innovationsfähigkeit einer Region bei.  
� … wird von einer überbetrieblichen Trägerschaft getragen, die sich aus privaten und  

öffentlichen Institutionen zusammensetzt. 
� … ist mit anderen regionalen, kantonalen und überkantonalen Projekten abgestimmt. 
� … berücksichtigt die Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung (ökologisch, sozial, 

wirtschaftlich). 
� … hat eine realistische Aussicht auf eine nachhaltige Finanzierung in der Betriebsphase.  

Die vorgesehene Finanzierung beschränkt sich auf eine terminierte Projektphase (Anschub-
finanzierung) und ist kein Betriebsbeitrag. 

� … wird zu max. 1/3 durch den Kanton finanziert. 
� … hat einen überzeugenden Projekt-Businessplan. 

Ausschlussfaktoren  

Die Ausschlussfaktoren sind aus dem Bundesgesetz über die Regionalpolitik und der Botschaft 
über die Standortförderung des Bundes von 2015 – 2023 abgeleitet. Projekte dürfen keines  
dieser Kriterien erfüllen, damit sie Anspruch auf Förderung erhalten können.   

Ausgeschlossen sind Projekte…  

� … zur Finanzierung von Grundversorgung (Basisinfrastrukturen). 
� … zur Erfüllung einer vom Bund oder Kanton zwingend vorgeschriebenen Aufgabe. 
� … die nicht im Einklang mit übergeordneten verbindlichen kantonalen Planungen und 

Strategien (z.B. Raumplanung) sind.   
� … die beim Wohnen ansetzen (da nicht exportorientiert und primär der Wohnbevölkerung 

zugutekommend). 
� … die reine Standortpromotion oder -marketing zum Gegenstand haben (wird auf Bundes-

ebene bereits von SGE und Schweiz Tourismus verantwortet).  
� … die wettbewerbsverzerrende einzelbetriebliche Förderung beinhalten (nur überbetriebli-

che Projekte sind zulässig). 
� … die der Ko-Finanzierung von Projekten dienen. 
� … die der Importsubstitution ohne exportfähige wirtschaftliche Leistungen dienen.  
� … zur Strukturerhaltung.   

Begünstigende Faktoren 

Der Kanton behält sich vor, einige Kriterien besonders stark zu gewichten, die in hohem Masse 
im Interesse der kantonalen Volkswirtschaft sind.      

Positiv auf das Projekt wirken sich aus… 

� … wenn sie Möglichkeiten der Digitalisierung berücksichtigen.  
� … wenn der Innovationsgehalt besonders hoch ist.  
� … wenn das Projekt breit abgestützt ist 
� ... wenn es hilft, das Fachkräfteproblem zu entschärfen.  
 
Datenschutz: Bei Digitalisierungsprojekten, welche hohe Risiken für die Persönlichkeit oder die 
Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringen, wird die Datenschutz-Folgenabschät-
zung eingereicht. 
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Kein Controlling-Gegenstand 

11.2 Wirkungs- und Indikatormodell für Förderschwerpunkt 1: Tourismus im ländlichen Raum 

 

Ziel: Förderung wettbewerbsfähiger Destinationen durch Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus. 

 

 

 

Hand-
lungsfeld 

Input Indikator  Erhebung Output  
(Leistungen / 
Produkte) 

Indikator Erhebung Outcome (Ein-
wirkungen auf 
Zielgruppen) 

Indikator Erhebung Impact (Aus-
wirkungen in 
Zielgebieten) 

Indikator  Erhebung 

Angebots-
entwick-
lung  

Finanzielle 
Ressourcen: 
50 % der A-
Fonds-Perdu-
Beiträge 
Bund: CHF 
500'000 
Kanton: CHF 
500'000  
Dritte: mind. 
CHF 500'000 
 
 
Personelle 
Ressourcen:  
60 – 8 0 % 
VZÄ  

•
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•
 

C
H

M
O

S
 

Die Angebote 
(wertschöp-
fungs- und qua-
litätsorientiert, 
innovativ) sind 
entwickelt.  

Die Angebote lie-
gen vor.   
 
Zielwert:  
1 neues Projekt zur 
Umsetzung des 
Masterplans Gren-
chenberg – Weis-
senstein – Balm-
berg,  
1 Projekt zur At-
traktivierung von 
Sehenswürdigkei-
ten von überkan-
tonaler Strahlkraft,  
1 neues Angebot 
mit Schwerpunkt 
Digitalisierung  

Jahresbericht 
 
Jahresge-
spräch 
 
CHMOS 

Die Leistungsträ-
ger verhalten sich 
innovativ und täti-
gen Investitionen 
in qualitätsorien-
tierte touristische 
Angebote. 
  
 

Umsatzentwicklung 
der unterstützten 
Angebote. 
 
Entwicklung der Lo-
giernächte in der 
Destination 
 
Zielwert: Es kann 
aufgezeigt werden, 
dass durch das neu 
entstandene Ange-
bot die Gäste länger 
im Kanton verweilen 
und mehr konsumie-
ren als dies vor der 
Investition der Fall 
war.  

Jahresrechnung 
der unterstütz-
ten Projekte 
 
Statistik BFS  
 
Gästebefragung 
durch Touris-
musorganisatio-
nen    

Die Wettbe-
werbsfähig-
keit der Re-
gion ist gestie-
gen. 

Wettbewerbs-
fähigere Desti-
nationen (z.B. 
besseres BAK-
Ranking) 
 

BAK TOPINDEX
36 

BAK Bench-
mark Report 
 
BAK Destina-
tions MONI-
TOR 

 ________________  

35 Die Ausschöpfung des Budgets ist kein Ziel der NRP 
36 Bitte beachten: Index ist für Bergkantone bereits verfügbar. Für die weiteren Kantone in Entwicklung. 
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Hand-
lungsfeld 

Input Indikator  Erhebung Output  
(Leistungen / 
Produkte) 

Indikator Erhebung Outcome (Ein-
wirkungen auf 
Zielgruppen) 

Indikator Erhebung Impact (Aus-
wirkungen in 
Zielgebieten) 

Indikator  Erhebung 

Strukturen 
und regio-
nale Ko-
operatio-
nen opti-
mieren 

 
 
Kosten: Gut-
achten, Evalu-
ationen, 
Koordination 
 

Die Destination 
ist strategisch 
ausgerichtet und 
hat wirtschaftli-
che Strukturen. 
 

Eine Destinations-
strategie liegt vor.  
 
Zielwert: Eine 
durch alle relevan-
ten Stakeholder37 
abgestützte Tou-
rismusstrategie 
liegt vor. 

Jahresbericht 
 
Jahresge-
spräch 
 
Strategiepa-
pier 

Die Positionierung 
der Destination ist 
verbessert. 
  

Bekanntheitsgrad 
der Destination:  
 
Umsatzentwicklung 
an touristischen Hot-
spots38.  
 
Entwicklung der Lo-
giernächte   
 
Zielwert: Durch die 
bessere Positionie-
rung ist die Verweil-
dauer und der Kon-
sum der Gäste bis 
Programmende ge-
stiegen.  

   
 
 
Jahresrechnung 
der unterstütz-
ten Projekte. 
 
Statistik BFS 
  

Die Wert-
schöpfung der 
Region ist ge-
stiegen.  

Wertschöp-
fung oder 
Bruttowert-
schöpfung. 

Wertschöp-
fungsstudie.  

Branchenüber-
greifende Ange-
bote in Destina-
tionen sind ent-
wickelt. 
 

Die Angebote sind 
entlang der touris-
tischen Wertschöp-
fungskette abge-
stimmt. 
 
Zielwert: 1 Projekt 
wird von nicht-
touristischen Part-
nern unterstützt 
und mitkoordi-
niert. 

Jahresbericht 
 
Jahresge-
spräch 

Die Leistungsträ-
ger binden bran-
chenübergrei-
fende Angebote 
ein. 
 

% der teilnehmen-
den Partner aus-
serhalb der Touris-
musbranche     
 
Zielwert: mind. 30 
% der teilnehmen-
den Partner stam-
men nicht aus der 
Tourismusbranche.  

Leistungsverein-
barung 
 

Digitale 
Kompe-
tenzen im 
Tourismus 
stärken. 

   Digitale Kompe-
tenzen im Tou-
rismus liegen 
vor.  

Einbezug digitaler 
Kompetenzen in 
den Tourismus 
 
Zielwert: 1 Projekt 
zu Stärkung von 
digitalen Kompe-
tenzen.  

Jahresbericht 
 
Jahresge-
spräch 

Touristische Ak-
teure tauschen sich 
aus und entwi-
ckeln gemeinsam 
Massnahmen zur 
Befähigung des di-
gitalen Wandels.  

Haben sich die er-
worbenen digitalen 
Kompetenzen positiv 
auf die Geschäftsent-
wicklung ausge-
wirkt?   
 
Zielwert: Mindestens 
die Hälfte der Be-
fragten antworten 
mit «ja» und können 
ihre Aussage begrün-
den.  

Befragung 
durch den Leis-
tungserbringer 

Erhaltung / 
Schaffung 
von Arbeits-
plätzen in 
den Regionen 

Anzahl der a) 
geschaffenen, 
b) der erhal-
tenen und c) 
der qualitativ 
verbesserten 
Arbeitsplätze 

Evaluation/ 
Case Studies 

 

 

 ________________  

37 Die relevanten Stakeholder werden in der Leistungsvereinbarung definiert.  
38 Touristische Hotspots werden in der Leistungsvereinbarung definiert.  
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Steuerung und Entwicklung:  
SECO:  

• Schnittstellen klären (z.B. mit SGH) und Abstimmung bundesintern ausbauen  
(Innotour, ländliche Räume und Berggebiete) 

• Begleiten der Kantone 
• MoVo/Pilotprojekte zur Koordination im Tourismus 
• Mit national tätigen Partnern zusammenarbeiten  
• Sicherstellen des Wissensmanagements durch regiosuisse 

• Controlling, Monitoring, Evaluation sicherstellen 

Kantone: 

• Konzeptionelle Grundlagen aktualisieren  
(z.B. Bergbahnförderung, Raumentwicklungsstrategien, Nachhaltigkeit) 

• Auf Konzepten basierende Infrastrukturförderung 
• Verknüpfung von Angeboten über institutionelle Grenzen hinweg 
• Destinationsorientierte Produkt- und Angebotsförderung 
• Mobilisierung regionaler Akteure  

 
 

 

Grundlagen und Rahmenbedingungen 

- Die Berichterstattung zu Output-Indikatoren findet jährlich statt. Die Berichterstattung zu Outcome-Indikatoren findet spätestens mit dem provisorischen Schlussbericht (nach 

gut 3 Jahren) statt. Die Impact-Indikatoren sind nicht Gegenstand der obligatorischen Berichterstattung mit dem SECO.  

- Das Wirkungs- und Indikatormodell richtet sich nach der Vorlage des SECO. Die Anzahl Indikatoren wurde zur Reduktion der Komplexität minimiert und um den Aufwand für 

die Erhebungen zu reduzieren.     

- SECO. Vorlage (WORD) für die NRP-Wirkungsmodelle für das Umsetzungsprogramm und die Programmvereinbarung 2020 – 2023. Bern 2018. Amt für Wirtschaft und Arbeit. 

NRP-Umsetzungsprogramm 2020 – 2023. Solothurn 2019. 
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Kein Controlling-Gegenstand 

11.3 Wirkungs- und Indikatormodell für Förderschwerpunkt 2: Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen im ländlichen Raum  

 

Ziel: Regionale Wertschöpfungssysteme durch die Steigerung von Innovationsdynamik und den Ausbau von Wissenstransfer in produktionsorientierten KMU stärken. 

 

 

Hand-
lungs-
feld  

Input Indikator  Erhebung Output  
(Leistungen / 
Produkte) 

Indikator Erhebung Outcome (Einwir-
kungen auf Ziel-
gruppen) 

Indikator Erhebung Impact (Aus-
wirkungen in 
Zielgebieten) 

Indikator  Erhebung 

Fach-
kräfte ak-
tivieren 
und quali-
fizieren 

Finanzielle 
Ressour-
cen: 
50 % der A-
Fonds-
Perdu-Bei-
träge 
- Bund: CHF 
500'000 

- Kanton: 
CHF 
500'000  

- Dritte: 
mind. CHF 
500'000 

Personelle:  
60 – 8 0 % 
VZÄ 
 
Kosten: 
Gutachten, 
Evaluatio-
nen, 
Koordina-
tion 
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Initiativen zur Ak-
tivierung und 
Qualifizierung 
von Fachkräften 
im Bereich digi-
tale Transforma-
tion sind entwi-
ckelt. 
 
 
Sensibilisierungs-
kampagne zur Be-
kanntmachung 
der Fachkräfteini-
tiative ist entwi-
ckelt und lanciert.  
 

Anzahl Initia-
tiven   
 
Zielwert: 2 
 
 
 
 
 
 
Anzahl Medi-
enberichte 
 
Zielwert: 5 
Berichte in lo-
kalen Medien  

Leistungs-
vereinba-
rungen 
 
 
 
 
 
 
 
Online-mo-
nitoring 

Unternehmen aus 
Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistung 
gehen aktiv und ge-
meinsam gegen den 
Fachkräftemangel 
vor.  
 
 
 
Fachkräfte bilden 
sich weiter und blei-
ben der Region er-
halten 
 
 

Mitfinanzierung 
überbetrieblicher 
Initiativen durch 
Unternehmen   
 
Zielwert: mind. 30 
% der Drittmittel 
stammen von Unter-
nehmen.  
 
Anzahl Nutzer dis-
aggregiert in männ-
lich/weiblich in % 
 
Zielwert: 50 % sind 
Nutzerinnen 
 

Leistungsverein-
barungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzer-/Teilnah-
mestatistiken   
 

Steigerung der 
Innovationsdy-
namik und der 
Wettbewerbsfä-
higkeit   
durch Entschär-
fung des Fach-
kräftemangels 
und Anpassung 
an digitale 
Transformation 
 

Patentent-
wicklung 

Patentfelder-
hebung durch 
das Institut 
für geistiges 
Eigentum 
(IGE)  

Koopera-
tionen 
verstär-
ken und 
Wert-
schöp-
fungsket-
ten ver-
längern 

Massnahmen zur 
Stärkung der Ko-
operationen und 
zur Verlängerung 
der Wertschöp-
fungsketten sind 
konzipiert und 
umgesetzt. 
 

Anzahl der 
überbetrieb-
lich organi-
sierten Ver-
anstaltungen, 
mit Anzahl 
Teilnehmer/-
innen.  
 
Zielwert:  
4 Veranstal-
tungen, 
mind. 20 Teil-
nehmende  

 
 
 
 

Leistungs-
vereinba-
rung 
 
Teilneh-
merliste 
 

Die Potenzialaus-
schöpfung von 
KMU’s in periphe-
ren Räumen wird 
durch Kooperation 
gestärkt. 
 

Nutzen der Mass-
nahme: Hat das er-
worbene Wissen 
und das erweiterte 
Netzwerk die Ge-
schäftsentwicklung 
positiv beeinflusst?  
  
Zielwert: Die Hälfte 
der Teilnehmenden 
beantwortet die 
Frage mit "ja und 
kann diese begrün-
den.  

Teilnehmerbe-
fragung durch 
Projektträger.  

Erhöhung der 
Wertschöpfung 
in den Regio-
nen  
 
 
 
 
 
 

Wertschöp-
fung oder 
Bruttowert-
schöpfung  
 
 
 
 
 
 

BAK-Regio-
nen-Monitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________  

39 Die Ausschöpfung des Budgets ist kein Ziel der NRP 
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Innovatio-
nen in 
KMU för-
dern 

Massnahmen zur 
Steigerung der In-
novationskraft im 
KMU sind lanciert.  

Anzahl Mass-
nahmen  
 
Zielwert: 1 - 2 
Massnahmen  

Leistungs-
vereinba-
rungen 
 

KMU verhalten sich 
innovativ und täti-
gen Investitionen, 
die ihre Innovati-
onskraft stärken.  

Unternehmen nut-
zen Innovationsan-
gebot 
 
Zielwert: 80 % der 
Nutzer sind "zufrie-
den" bis "sehr zu-
frieden" mit der 
Dienstleistung in 
Hinsicht auf die Pro-
jektentwicklung. 

Qualitative Er-
hebung zur 
Nutzung  
 
Dokumentation 
von Erfolgrei-
chen Projekten, 
die dank der 
Massnahme re-
alisiert werden 
konnten.  

Erhalt und 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

Beschäfti-
gungsent-
wicklung 
und Ar-
beitslosen-
rate nach 
Regionen. 

BFS 

 

Steuerung und Entwicklung:  
SECO:  

• Schnittstellen klären (z.B. mit SGH) und Abstimmung bundesintern ausbauen  
(Innotour, ländliche Räume und Berggebiete) 

• Begleiten der Kantone 
• MoVo/Pilotprojekte zur Koordination im Tourismus 
• Mit national tätigen Partnern zusammenarbeiten  
• Sicherstellen des Wissensmanagements durch regiosuisse 

• Controlling, Monitoring, Evaluation sicherstellen 

Kantone: 

• Konzeptionelle Grundlagen aktualisieren  
(z.B. Bergbahnförderung, Raumentwicklungsstrategien, Nachhaltigkeit) 

• Auf Konzepten basierende Infrastrukturförderung 
• Verknüpfung von Angeboten über institutionelle Grenzen hinweg 
• Destinationsorientierte Produkt- und Angebotsförderung 
• Mobilisierung regionaler Akteure  
 

 

Grundlagen und Rahmenbedingungen 

- Die Berichterstattung zu Output-Indikatoren findet jährlich statt. Die Berichterstattung zu Outcome-Indikatoren findet spätestens mit dem provisorischen Schlussbericht (nach 

gut 3 Jahren) statt. Die Impact-Indikatoren sind nicht Gegenstand der obligatorischen Berichterstattung mit dem SECO.  

- Das Wirkungs- und Indikatormodell richtet sich nach der Vorlage des SECO. Es verfolgt einen pragmatischen und praxisorientierten Ansatz und hält die Anz. Indikatoren 

entsprechen kurz.    

- SECO. Vorlage (WORD) für die NRP-Wirkungsmodelle für das Umsetzungsprogramm und die Programmvereinbarung 2020 – 2023. Bern 2018. Amt für Wirtschaft und Arbeit. 

NRP-Umsetzungsprogramm 2020 – 2023. Solothurn 2019. 
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